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die Förderung ursprünglich selbst bezahlt haben
und diese jetzt über den Umweg der EG nur zum
Teil und mit Auflagen zurückerhalten. Deutsch­
land zum Beispiel zahlt nahezu 20 Mrd. DM in den
Gemeinschaftstopf, erhält aber nur ca. 8,5
Mrd. DM zurück - etwa in Form von Garantieprei­
sen für Agrarprodukte, regionalen und strukturel­
len Fördermaßnahmen, Beteiligungen an For­
schungsprojekten u m.25 25. Diejenigen, die davon
profitieren, werden prompt zu Befürwortern der
EG-Bürokratie; diejenigen, die es bezahlen - die 
Steuerzahler -, können sich kaum dagegen formie­
ren.

Die Umverteilung findet statt im Namen einer im­
mer größeren Konvergenz der Wirtschaftskraft in
allen Mitgliedstaaten, ähnlich dem deutschen Ver­
fassungsgebot der Herstellung gleichartiger Le­
bensverhältnisse in der Bundesrepublik. So, wie
bald jeder Landstrich Deutschlands mit einem
nahen Autobahnanschluß gesegnet sein wird, so 
ebnet auch der Regional- und Strukturförderungs­
prozeß der EG langfristig die Unterschiede
zwischen den Nationen und Regionen ein .

S

26

peziell für Deutschland kommt ein dritter Grund
für die Europafreundlichkeit der Regierungen und
Wähler hinzu: „Europa“ war ihnen lange Zeit Er­
satz für die fehlende nationale Identität, die sich
auf Grund der Teilung des Landes nicht einstellen
konnte. Zudem hat Europa auch deshalb bei den
Bürgern bisher meist einen guten Klang gehabt,
weil die Westdeutschen nach dem Krieg die
Chance hatten, zu einem vielgereisten und weltof­
fenen Menschenschlag zu werden - ein Prozeß,
den die Ostdeutschen nun nachholen. Man mag
seine Nachbarn und hat nichts gegen einen enge­
ren Zusammenschluß mit ihnen. Nicht zuletzt aus
diesem sympathischen Grund galt und gilt in
Deutschland für alle traditionellen Parteien das
Postulat der Europafreundlichkeit.

Die Regierungen haben allerdings noch ein weite­
res, durchaus eigensüchtiges Motiv für ihre
Europafreundlichkeit. Für sie ist die EG in der
Rolle des „Überstaates“ willkommen, der die 
eigene Politik zu rechtfertigen hilft. Da wird dann
auf der einen Seite ausbleibendes Handeln damit
entschuldigt, daß eine Lösung der betreffenden
Frage nur auf gesamteuropäischer Ebene gefunden
werden könne. Auf der anderen Seite werden un­
angenehme politische Entscheidungen mit der
Notwendigkeit einer Entscheidung auf europäi-

25 Vgl. Die Welt vom 19.3.1992.
26 So die Kritik des CDU-Bundestagsgeschäfsführers Jür­
gen Rüttgers, in: FAZ vom 5.3. 1992, vgl. ferner BT-Drs.
12/2218, Zi. 248.

scher Ebene „verkauft“ .27 Auch hier ist die euro­
päische Bühne zum Ersatzparkett geworden.

X. Falsche Strategien
gegen den Zentralismus

Freilich droht Maastricht nunmehr eine Dimension
des nationalen Souveränitätsverzichtes ins Spiel zu 
bringen, die den vorherigen Konsens überall brök-
keln läßt. Die Europaeuphorie, die nach Verkün­
dung des Projektes Binnenmarkt ’93 im Jahr 1987
allenthalben - auch in Deutschland - zu verspüren
war, ist einer Ernüchterung, ja einer immer größe­
ren Skepsis gewichen. Das hat wenig mit der von
manchen beargwöhnten Reorientierung der Deut­
schen auf ihr eigenes Land zu tun, wie sie nach der
Wiedervereinigung eingetreten ist. Diese Skepsis
hätte sich auch ohne deutsche Einigung entwickelt.
Ihr liegt zugrunde das Unbehagen über die Erfah­
rung, daß der Weg zu einem geeinten Europa auf
eine immer größere Zentralisierung hinausläuft.
Daneben tritt nun die Befürchtung, daß es zu einer
stetigen Aushöhlung der Kompetenzen der eige­
nen gewählten Regierungen und Parlamente
kommen wird, die nicht oder kaum durch andere
Beteiligungsmechanismen der Bevölkerung
kompensiert wird. Schließlich sind die Details der
europäischen Einigung, wie sie der Unionsvertrag
vorsieht, unter nahezu vollständigem Ausschluß
der Öffentlichkeit und selbst der nationalen Parla­
mente festgelegt worden *28 . Die meisten deutschen
Parlamentarier werden kaum wissen, was in dem
Vertrag alles steht, wenn sie ihn ratifizieren. Wer
hat schon die Zeit und macht sich die Mühe, über
200 Seiten Juristendeutsch zu lesen und daneben
dann die übrigen Rechtstexte, wie den EWG-Ver­
trag, zu halten, ohne den Maastricht nicht zu ver­
stehen ist.

Spät, aber immerhin seit ein, zwei Jahren versu­
chen verschiedene Kräfte innerhalb des Bundesta­
ges, aber vor allem auf seiten der Länder der

27 Diesen Zusammenhang benennt Helmut Haussmann in
seinem Debattenbeitrag im Bundestag vom 17. Juni 1992,
vgl. FDP Plenum Heute, Nr. 611 vom 17.6. 1992.
28 So nahmen beispielsweise die zuständigen Arbeitskreise
I und II der F.D.P.-Fraktion im Deutschen Bundestag in ih­
rer gemeinsamen Sitzung zur Überprüfung der Ergebnisse
von Maastricht am 10. März 1992 in Bonn mit Erstaunen zur
Kenntnis, daß die Modalitäten der zukünftigen Unionsbür­
gerschaft und des kommunalen EG-Wahlrechts von der
Kommission ausgearbeitet und vom Rat einstimmig be­
schlossen werden sollen (Unionsvertrag Art. 8b). In einer so
essentiellen Frage der Demokratie sollen die nationalen Par­
lamente mithin nicht beteiligt werden.



Krake Europa irgendwie beizukommen. Dabei
werden immer wieder drei Strategien genannt, die
Abhilfe schaffen sollen:

Als erstes steht da die Forderung nach einem Ab­
bau des „demokratischen Defizits“ in der EG.
Lauter als die meisten verlangen deutsche Parla­
mentarier im Verein mit ihren Regierungen, daß
dem EP endlich mehr echte Rechte eines Parla­
ments gegeben werden müßten. Der europäische
Prozeß dürfe nicht länger ein gouvemementaler
bleiben. Doch diese Forderung kann getrost als 
politisch opportune, aber wenig ernst gemeinte
Geste abgetan werden, die zur Zeit keinen Nach­
teil bringt, weil sie nicht verwirklichungsfähig ist.
Denn ob allein die Übertragung von mehr Rechten
an das EP dem Zentralismus Einhalt gebieten
kann, wird inzwischen auch im Bundestag bezwei­
felt. Schließlich hat das EP letztlich dieselbe
Agenda wie die Kommission, ist eher noch integra-
tionistischer. Intern geben denn auch selbst deut­
sche Europaparlamentarier zu, daß sie mehr
Kompetenzen für das EP bei dessen gegenwärtiger
politischer Zusammensetzung und Arbeitsweise
(man denke nur an den „Wanderzirkus“) nicht
wünschen. Der Bundestag wird zweifelsohne auch
gegenüber dem EP um seine Kompetenzen kämp­
fen, wenn es darauf ankommt .29 Der Kampf um
mehr deutsche Europaparlamentarier ist da nur
ein Nebenkriegsschauplatz.

Die zweite der politischen Forderungen zur Bewäl­
tigung der Brüsseler Bürokratie bewegt sich im in­
nenpolitischen Raum. Mehr Kontrolle über den
Integrationsprozeß erwarten sich einige Kreise der
CDU/CSU und auch die Oppositionsparteien von
der im letzten Jahr erfolgten Einsetzung eines
Europaausschusses im Bundestag sowie von der
weiterhin angestrebten Gründung eines eigenen
Europaministeriums. Bisher ist allerdings nicht er­
kennbar, wie dieser Ausschuß die mangelnden
Kontrollmöglichkeiten des Bundestages gegenüber
der Kommission und dem Rat beheben will. Die
Enttäuschung wird groß sein, wenn erst einmal die
Einsicht wächst, daß die Bewältigung der vielen
detaillierten Richtlinien- und Verordnungsent­
würfe der EG doch Sache von Fachleuten ist und
weniger die von europäisch inspirierten Generali-

29 Siehe die Beschlußempfehlung des BT-Finanzausschus-
ses zu der Unterrichtung durch das EP - BT-Drs. 11/8266 -
„Entschließung zur Wirtschafts- und Wähmngsunion“ vom
11.3. 1992, BT-Drs. 12/2215, wo es heißt, „ein Ausschluß
der nationalen Parlamente von der Mitsprache bei den Ge-
meinschaftssteuem widerspricht auch bei zunehmender Ab­
gabenkompetenz des EP im Zuge der Verwirklichung der
politischen Union sowie in deren angestrebtem Endzustand
dem föderativen Strukturprinzip“.

sten. Die Fachausschüsse bleiben und die Fachmi­
nisterien blieben federführend, sollte es ein Euro­
paministerium mit Querschnittsaufgaben geben.
Es würde nur eine zusätzliche Ebene errichtet, die 
wiederum ihren eigenen Koordinierungsbedarf
schafft.

Wo aber der Bundestag weder am Prozeß der Inte­
gration ausreichend beteiligt ist, noch der Komple­
xität der Vorgänge Herr werden kann, ist drittens
klar, daß andere Ebenen demokratischer Reprä­
sentation ihre eigenen Wege der Mitsprache
suchen. Insofern ist die ständige Forderung der
Bundesländer nach einer gleichberechtigten Ver­
handlungsposition ein Ausdruck der Frustration
darüber, daß die Bundesregierung der zentralisti­
schen Tendenz der EG bisher keine wirksame
Gegenwehr geleistet hat .

X
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I. Der neue Partikularismus
stärkt das Zentrum

Deutsche Landesfürsten führen gerne das Wort
vom „Europa der Regionen“ im Munde. Europa
wird mächtig und die Regionen werden es zuneh­
mend auch, in der Mitte stirbt der Nationalstaat
weg. So lautet der Traum der Regionalisten. Die
Stärkung regionaler Gebietskörperschaften soll
Heimeligkeit und Bürgemähe versprechen in dem
Moment, wo immer mehr der wichtigsten Ent­
scheidungen über das Leben der Bürger im fernen
und fremden Brüssel getroffen werden. Irgendwie
glaubt man, auf diese Weise ließe sich die Bedeu­
tung der Länder im bundesdeutschen Kontext auf
die Ebene des europäischen Föderalismus über­
tragen.

Die Bundesländer folgen in dieser Auseinander­
setzung angesichts der mangelhaften Kontrolle der
Bundesregierung und des Bundestages über den
Integrationsprozeß einem verständlichen Eigenin­
teresse. Doch indem die Länder immer mehr
Kompetenzen auf der europäischen Verhand­
lungsebene für sich in Anspruch nehmen, fördern
sie die Abnahme der Einflußmöglichkeiten
Deutschlands insgesamt. Ist der deutsche politi­
sche Wille erst einmal in ein Stimmengewirr von
Ländervertretem gespalten, läßt er sich von den
Partnern oder Kontrahenten um so leichter umge­
hen.

30 Das war die einmütige Feststellung der Gemeinsamen
Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat in ih­
rer Sitzung vom 12. März 1992; vgl. FAZ vom 21.3.1992.



Den Ländern geht es in Wahrheit nicht um ein an­
deres Europa, um ein Europa größerer Bürger­
nähe und geringerer staatlicher Zentralmacht. Es
geht ihnen lediglich darum, selbst noch ein etwas
größeres Stück vom umverteilten Kuchen abzube­
kommen und dabei dann über die Modalitäten in 
ihrem Bereich zu bestimmen. Die Informationsbü­
ros der Länder in Brüssel sind dementsprechend
auch wenig mehr als Lobbyistenbüros für amtliche
Bittstellerei bei der Gemeinschaft. Ginge es den
Ländern wirklich um mehr demokratische Legiti­
mation im europäischen Kontext, müßten sie ihre
Landesparlamente und Kommunen an der Mit­
sprache in Europa teilhaben sen3131 und nicht nur
eine weitere gouvemementale Handlungsebene
einführen 32.

De
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nkt man an die schwachentwickelte föderale
Tradition der meisten europäischen Staaten, so ist
klar, daß mit einem Ersatz der Nationalstaaten
durch Regionalverbünde alsbald ein starkes Zen­
trum (Brüssel) relativ schwachen Regionen gegen­
überstehen wird. Statt der Bundesregierung volle
Rückendeckung zu geben ,33 verzetteln die Länder
den deutschen Einfluß im Glauben daran, daß sie
im Sinne des „Europa der Regionen“ die Zukunft
repräsentieren, und verkennen dabei, daß ihr
Glaube an die Bedeutung der regionalen Gebiets­
körperschaften nicht überall geteilt wird. Auf der
anderen Seite besteht die Gefahr, daß mit dem dif­
fusen Gerede von den „Regionen“ bei gleichzeiti­
ger Herausbildung einer starken Zentrale dem
„Separatismus“34 und damit einem echten anti­

31 Die Länder versuchen gegenwärtig, die Kommunen aus
dem neuen „Ausschuß der regionalen und kommunalen Ge­
bietskörperschaften“ (Art. 198 a des Unionsvertrages) her­
auszuhalten; vgl. Leserbrief von Heinrich A. Hofschulte, in:
FAZ vom 27.3. 1992. Vgl. das „Vorläufige Ergebnisproto­
koll der Ministerpräsidentenkonferenz am 1.3. 1991 in
Bonn“, TOP 2: Ergebnisse der Regierungskonferenzen zur
Politischen Union und zur Wirtschafts- und Währungsunion,
Punkt 4.
32 Die von den Landesregierungen verfochtene Legitima­
tionstheorie gleicht übrigens vollkommen der ansonsten in
Deutschland so gescholtenen britischen Auffassung von de­
mokratischer Legitimation auf europäischer Ebene. Schließ­
lich hat Whitehall immer die Ansicht vertreten, der Minister­
rat bestehe aus Vertretern gewählter Regierungen mit parla­
mentarischen Mehrheiten; ein „demokratisches Defizit“ in
Europa, wie es andere ausmachen, könne es also gar nicht
geben.
33 Vereinzelt tun die Länder das gewiß, so geschehen im
Streit um das Finanzierungspaket „Delors II“. Der Bundes­
rat hat sich in seiner Stellungnahme zum Maastrichter Ver­
handlungsergebnis dagegen gewandt, daß die Kommission
im Rahmen dieses Pakets weitere Mittel für Bereiche zur
Verfügung stellt, „die auf nationaler und regionaler Ebene in
befriedigender Weise geregelt werden können (z.B. Bildung
und Kultur)“. BR-Drs. 128/1/92, S. 3. Vgl. ferner BT-Drs.
12/2218; Zi. 215 (Grünbuch städtische Umwelt).

europäischem Impuls Vorschub geleistet wird. In
einer unseligen Allianz mit dümmlichem Nationa­
lismus werden auf diese Weise zentrifugale Kräfte
geweckt, die selbst vernünftige grenzüberschrei­
tende Zusammenarbeit erschweren werden.

XII. Verlangsamung
und Selbstbeschränkung

als echte Alternative

Die EG ist ein in der bisherigen Weltgeschichte
einmaliger freiwilliger und friedlicher Zusammen­
schluß souveräner Staaten. Es gab und gibt in ihr
keinen Hegemon, der den anderen Staaten als Sie­
ger seinen Willen aufzwingt. Die Dynamik und
Anziehungskraft der Gemeinschaft ist ungebro­
chen. Der Deutsche Bundestag und auch die Bun­
desregierung sehen nach offizieller Sprachregelung
in einer Erweiterung und gleichzeitigen Vertiefung
der Gemeinschaft keinen Gegensatz ,35 obwohl zu­
gestanden wird, daß beides schon in naher Zukunft
eine radikale institutioneile Reform erforderlich
macht.

Um überhaupt noch politische Konzepte ohne
allzu großen Zeitverlust in Taten umsetzen zu kön­
nen, müssen Kommission und Parlament über­
schaubar bleiben, muß der Rat weitgehend zum
Mittel der Mehrheitsentscheidungen übergehen.
Das wird weitere Einschnitte in die Souveränität
der Mitgliedstaaten mit sich bringen. Es ist anzu­
nehmen, daß eine solche Reform nur gelingen
wird, wenn die Gemeinschaft lernt, sich zu be­
schränken. Der Trend zur Allzuständigkeit der EG
ist zwar in Maastricht vorgezeichnet worden, doch
die Hoffnung ist, daß er unter dem Druck steigen­
der institutioneller und finanzieller Schwierigkei­
ten noch aufgehalten werden kann.

Die EG sollte sich wieder auf ihren Kern, nämlich
auf die wirtschaftliche Integration der Mitglied­
staaten, beschränken. Sie soll den freien Verkehr,
Austausch und Handel von Personen, Gütern,
Dienstleistungen und Kapital gewährleisten, sonst
nichts. Statt die Wettbewerbsbedingungen durch

34 Vgl. den Beitrag des Abgeordneten Konrad Weiß
(Bündnis 90), Bliebe Maastricht, wie es ist, würde das den
Grundstein zu neuem Separatismus in Europa legen, in:
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 19.6. 1992.
35 Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU
und FDP zur Erklärung der Bundesregierung „Gipfeltreffen
der Staats- und Regierungschefs der EG in Maastricht sowie
der Staats- und Regierungschefs der NATO in Rom“,
BT-Drs. 12/1476 (6.11. 1992).



Zwang zu harmonisieren, sollte sie die Mitglied­
staaten im freien Wettbewerb ihrer jeweiligen Sy­
steme zu einer Annäherung der Standortfaktoren
und Lebensweisen kommen lassen. Das Bessere
wird sich von allein durchsetzen. Dazu bedarf es
nicht einmal einer einheitlichen Währung, und es
bedarf ganz sicher keiner Richtlinie zur Gurtanle-
gepflicht in Pkws oder zum erlaubten Krümmungs­
grad von Salatgurken.

Es hat keinen Sinn, sich der Dynamik der EG
schlichtweg zu verweigern. Wenn man die Ge­
meinschaft nicht grundsätzlich ablehnt, sondern et­
was an ihrem Kurs ändern will, so muß man sich
mancherlei bedenklichen Entwicklungen von in­
nen heraus entgegenstellen. Die Selbstbeschrän­
kung der Gemeinschaft könnte schon jetzt mit
folgenden Maßnahmen eingeleitet werden:

1. Einsparung von Planstellen: Es müßte eine Re­
gel eingeführt werden, nach der für jede neue
europäische Planstelle eine entsprechende in je­
dem der Mitgliedstaaten wegfällt. Sollten die na­
tionalen Regierungen weiterhin überzeugt sein,
daß sie Kompetenzen an Brüssel abzugeben ha­
ben, wird das eine doppelte Bürokratie verhin­
dern. Sollten sie es aber ernst meinen mit dem
Subsidiaritätsprinzip, wird es die nationalen Regie­
rungen veranlassen, europäische Begehrlichkeiten
zu bremsen.

2. Kürzung des Haushalts: Die EG dürfte Mittel
nur bekommen, wenn sich entsprechende Einspa­
rungen zumindest auf seiten der Nettozahlerstaa­
ten erzielen lassen. Die Quote der Ausstattung mit
Eigenmitteln (Abschöpfungen und Anteile am
Mehrwertsteueraufkommen) müßte verringert
werden, so daß die Behörden der EG wieder mehr
Empfänger von Transferleistungen der Mitglied­
staaten würden, anstatt unabhängig von diesen
über Einnahmen zu verfügen.

3. Einschränkung des Initiativrechts der Kommis­
sion: Das bisher noch allzu nebulös gehandhabte
Subsidiaritätsprinzip in der Gemeinschaft kann nur
dann Fuß fassen, wenn die Kommission sich schon
aus institutioneilen Gründen mehr zurückhalten
muß. Statt für immer neue Initiativen immer mehr
Planstellen und sonstige Kapazitäten zu verlangen,
dürfte die Kommission nur noch tätig werden,
wenn sie entweder vom EP oder von einem
Quorum der Mitgliedstaaten dazu aufgefordert
wird.

4. Einführung eines „Ausklinkprinzips“: So wie
Großbritannien sich aus den Maastrichter Abma­
chungen zur Sozialunion „ausgeklinkt“ hat, so wie
„Schengen“ und die WEU bisher nur jeweils einen

Teil der Mitgliedstaaten umfassen und so wie Dä­
nemark das Recht bekommen muß, sich aus der
Währungsunion herauszuhalten, um den Unions­
vertrag überhaupt noch retten zu können, so wird
es in Zukunft bei einer noch größeren EG weitere
Modelle geben müssen, nach denen einzelne Mit­
gliedstaaten Sonderabmachungen treffen dürfen .36

Europa wird auf diese Weise unübersichtlicher.
Aber auf anderem Wege werden unitarische und
föderale Tendenzen nicht aufeinander abgestimmt
werden können.

5. Beschränkung der Berichtspflichten der Regie­
rungen und der Überwachungskompetenzen der
Kommission: Automatische und regelmäßige Be­
richtspflichten der Nationalregierungen müßten
aus den Verträgen gestrichen werden, denn hier­
durch verschafft sich die Kommission einen Vor­
sprung an Wissen, den sie zur Bestimmung der
Agenda bis hin zu aberwitzigen Details nutzen
konnte. Die Überwachung der Einhaltung von
Vertragspflichten und Ratsbeschlüssen müßte zu­
dem aus den Händen der Kommission genommen
werden, zumindest dürfte sie keine Sanktionsmit­
tel besitzen, denn damit hatte die Brüsseler Admi­
nistration bisher die Möglichkeit, als nichtgewählte
und legitimationslose Körperschaft die Entschei­
dungen der nationalen Souveräne (der Parla­
mente) zu übergehen. Dazu käme, daß die
Kommission keine Empfehlungen mehr ausspre­
chen und keine Daten mehr sammeln dürfte, ohne
dazu vom EP oder von den Parlamenten der Mit­
gliedstaaten beauftragt worden zu sein.

6. Beschränkung der Gesetzesflut: Auch hier ist
das Subsidiaritätsprinzip künftig höher zu halten.
Zurückhaltung sei die Pflicht jedes EG-Beamten.
Im Grunde müßte es ein Bonus-System für die Ge­
neraldirektion mit dem geringsten Ausstoß an
Normen und Richtlinien geben. Andererseits will
man auch keine völlig untätige Administration.
Deshalb muß sich das Prinzip durchsetzen, daß
auch auf europäischer Ebene grundsätzlich diejeni­
gen Verwaltungsmaßnahmen unter mehreren Al­
ternativen zu wählen sind, die den geringsten büro­
kratischen Aufwand für die Kommission, die Mit­
gliedstaaten und die Bürger und Unternehmen mit
sich bringen. Die Kommission müßte dabei der
Überwachung der Mitgliedstaaten unterliegen, in­
dem diese zum Beispiel bei Nichteinhaltung des
Prinzips ihre Transferzahlungen für die Aufrecht­
erhaltung des Kommissionsbetriebes kürzen wür­
den (eine Art Malus-System). Genausogut könnte
man umgekehrt einen positiven Anreiz daraus ma-

36 So das Fazit des „Economist“ in seinem „Survey of the
European Community: Into the Void“ vom 11.7.1992, S. 28.



eben, die Gehälter derjenigen Beamten zu erhö­
hen, die sich darin hervortun, die noch für unum­
gänglich gehaltenen Regelungen mit dem gering­
sten Verwaltungsaufwand zu versehen.

7. Einfügung einer „Anti-Bürokratieklausel“ in das
Grundgesetz: Im Rahmen der deutschen Verfas­
sungsreform sollte ein Artikel in das Grundgesetz
eingefügt werden, der den Schutz der Bürger und
Unternehmen vor zu großer bürokratischer Bela­
stung seitens staatlicher Stellen zum Ziel hat. Die
Bürger bekämen auf diesem Wege ein Recht zur
Staatsferne. Ihr Freiheitsspielraum würde enorm
ausgeweitet. Übermäßige Bürokratie müßte auf
dem Gerichtswege bis hin zum Verfassungsgericht
anfechtbar sein. Ein solches Grundrecht träfe nicht
nur den Verwaltungsperfektionismus der nationa­
len Behörden, sondern würde auch europäische
Stellen in die Schranken weisen.

8. Beschränkung des Europäischen Gerichtshofs
auf Überwachung der Kommission: Statt die Folge­
leistung der Mitgliedstaaten zu kontrollieren,
sollte er umgekehrt die europäischen Rechtsakte -
insbesondere die Entscheidungen, Verordnungen
und Maßnahmen der Kommission - auf Anrufung
durch die Mitgliedstaaten oder eines EG-Bürgers
auf ihre Übereinstimmung mit den jeweiligen na­
tionalen Grundrechten und Kompetenzen über­
prüfen.

XIII. Ein Föderalismus
der Nationalstaaten

Bundesregierung und Bundestag stehen zur Zeit
von zwei Seiten unter Druck: Die EG soll im 
Rahmen der Europäischen Union immer mehr

Kompetenzen an sich ziehen, darunter selbst sol­
che, die bisher zum Kernbestand nationaler Sou­
veränität gehört haben, wie Verteidigung und
Geldpolitik. Die Bundesländer ihrerseits verlan­
gen im Rahmen der Neufassung des Grundgeset­
zes zum Ausgleich ihres geringen Einflusses bei
der Gestaltung der Europäischen Union und zur
Umkehrung angeblich zentralistischer Entwicklun­
gen der Bundesrepublik (die in Wahrheit unitari­
scher Natur sind) ebenfalls vermehrte Zuständig­
keiten. Man mag dieses Wegsterben des National­
staates, der gewissermaßen von unten und von
oben „angeknabbert“ wird, begrüßen - nur muß
man sich desen bewußt sein und wissen, welche
langfristige Bedeutung dies haben wird.

Der Wegfall bundesstaatlicher Komptenzen in
Deutschland ist nicht unumkehrbar. Um dem
Trend zur Zentralisierung in Europa noch genü­
gend eigenes Profil und Handlungskompetenz
entgegenstellen zu können, müßten im Grunde
Bundesregierung und Bundestag stärker werden
und nicht die Länder. Deutschland als Ganzes
stände besser da, wenn seine eigenen Strukturen
effizienter und mehr von nationalem Geist denn
von partikularen Interessen durchwoben wären.
Deutschland würde nicht in Europa aufgehen,
sondern als selbstbewußtes und gleichberechtigtes
Mitglied der Gemeinschaft den langsamen, steti­
gen, aber sehr viel weniger ehrgeizigen Integra­
tionsprozeß unter Wahrung und Fortentwicklung
seiner nationalen Identität mitgestalten. Der
europäische Föderalismus muß ein Föderalismus
der Nationalstaaten sein. Ein zentralistisches
Europa unter der benevolenten Knute Brüsseler
Bürokraten wird dagegen an seiner eigenen
Dynamik zugrunde gehen, denn es birgt die 
Keime zu seiner Unregierbarkeit und damit zu
seinem Zerfall allzu offenkundig in sich.



Christa Randzio-Plath

Deutschland und Frankreich
zwischen Maastricht und dem Binnenmarkt

I. Zur Zunkunft Europas

Wenn auch das französische Referendum zu Maas­
tricht am 20. September 1992 nur zu einem knap­
pen Ja geführt hat, so besitzt es doch für die Zu­
kunft Europas entscheidende Bedeutung - dies zu­
mal aus deutscher Sicht, denn eine Weiterent­
wicklung der EG ohne Frankreich wäre genauso­
wenig möglich wie eine Europäische Wirtschafts­
und Währungsunion ohne die Bundesrepublik
Deutschland. Die Zukunft der Europäischen Ge­
meinschaft hängt an dem Tandem Deutschland-
Frankreich, das die europäische Geschichte seit
dem Zweiten Weltkrieg trotz unterschiedlicher In­
teressenlagen immer wieder gemeinsam bestimmt
hat. Namen wie die von Konrad Adenauer und
Charles de Gaulle, Jean Monnet, Willy Brandt,
Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt bis zu Francois
Mitterrand und Helmut Kohl stehen stellvertre­
tend für diese Politik grenzübergreifender Kon­
fliktlösungen. Die deutsch-französische Freund­
schaft war die Brücke zur neuen Standortbestim­
mung in der EG. Sie leistete Geburtshilfe für den
Vertrag über die Europäische Union, auch wenn
eine kühne europäische Perspektive fehlt.

Über Maastricht schrieb „Le Monde“: „Frankreich
hat gesiegt.“ Für den deutschen Bundeskanzler
war Maastricht ein historisches Ereignis, weil
Maastricht bewiesen hat, daß für Deutschland die 
deutsche Einheit und die Europäische Union zwei
Seiten einer Medaille sind. Der Präsident der EG-
Kommission, Jacques Delors, verglich Maastricht
als Einschnitt in die Geschichte mit Jalta, hielt
Maastricht für den Abschied von der alten euro­
päischen Geschichte.

Kann Maastricht eine Ausgangsbasis für ein neues
Europa, für eine neue Rolle der EG in der Weltpo­
litik sein? Maastricht war kein Durchbruch - we­
der zur Europäischen Integration noch zur „Welt­
macht Europa“ (so der amerikanische Publizist 
Daniel Burstein). Dennoch ist Maastricht ein Er­
folg in einer Zeit der Desintegration großer Staa­
ten, des Zusammenbruchs des kommunistischen

Imperiums und von Diktaturen, in einer Zeit der
Instabilität und Unsicherheit der Menschen und ih­
rer Überlebenschancen. In Maastricht war nicht
mehr zu erreichen, weil die nationalen Egoismen
und Unsicherheiten, die Rücksichtnahme auf
Wahlchancen und nationale Orientierungen domi­
nierten. Die friedlichen Revolutionen, der Golf-
Krieg und der Bürgerkrieg in Jugoslawien haben
Supranationalität bedauerlicherweise nicht zu 
einem Entscheidungsdogma für die europäische
Zukunft gemacht.

Noch kann ein europäischer Prozeß gelingen, der
über den Binnenmarkt und die Wirtschafts- und
Währungsunion die politische Integration möglich
macht. Noch degeneriert die Europäische Gemein­
schaft nicht zur Freihandelszone und zur bloßen
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Schließlich 
befindet sich die EG nicht in der Ausgangslage der
Vereinigten Staaten von Amerika, sie hat andere -
eigene - Zukunftsbilder. Dringend wird ein neues
Integrationskonzept gebraucht. „Das Ende der
Geschichte“ (so der frühere amerikanische Präsi­
dentenberater Fukuyama) steht noch nicht bevor.
Die Gegenwart mit ihren nationalistischen Kon­
flikten, den Kriegen sowie ihren sozialen, ökono­
mischen und ökologischen Krisen als „Endpunkt
der ideologischen Evoluton der Menschheit und
die Globalisierung der westlichen liberalen Demo­
kratie als letztendliche Form menschlicher Herr­
schaft“ zu bezeichnen, ist zynisch. Die globalen
Herausforderungen Armut, Hunger, Elend, Zer­
störung und Migration, die im Jahresbericht 1991
„Globale Trends“ der Stiftung „Entwicklung und
Frieden“ zutreffend beschrieben werden, sind
Sprengkraft genug für Frieden und Wohlstand
auch in der EG.

Das Ende der nationalen Alleingänge ist angesagt,
es wird aber weder emotional noch politisch von
der Bevölkerung akzeptiert. Das gilt nicht nur für
Dänemark. Auch in anderen EG-Staaten sind
Skepsis und Ablehnung der Bevölkerung gegen­
über zentralistischen, bürgerfemen Verwaltungen
und Regierungen gewachsen. Gerade in Deutsch­
land wird in Medien und von einigen Politikern
Stimmung gemacht gegen Europa, für Deutsch­
land.



Alle müssen sich entscheiden, ob den Herausfor­
derungen des 21. Jahrhunderts mit den Maastrich­
ter Beschlüssen entsprochen werden kann oder ob
nur engstirnig die kleine „heile“ Welt der EG be­
schützt werden soll, die letztlich doch nicht nach
außen hin abgeschottet werden kann. Alle leben in
und von einem ökonomisch-technologischen multi­
polaren Markt, in dem die EG, die USA und Ja­
pan konkurrieren. Die Triade der politischen und
ökonomischen Macht wird sich auf eine neue glo­
bale Ordnung einrichten müssen, ohne die ein
Überleben unmöglich werden wird.

II. Die Maastrichter Beschlüsse

Am 11. Dezember 1991 haben sich die zwölf EG-
Mitgliedstaaten auf den Regierungskonferenzen in
Maastricht auf eine Wirtschafts- und Währungs­
union sowie auf eine Politische Union geeinigt.
Am 7. Febraur 1992 ist der Vertrag unterzeichnet
worden. Das Ziel der Maastrichter Verträge ist
eine Vertiefung der Gemeinschaft. Allerdings
wurde eine Europäische Union noch nicht gegrün­
det. Der Vertrag stellt nur „eine neue Stufe bei der
Verwirklichung einer immer engeren Union zwi­
schen den Völkern dar, bei der die Entscheidun­
gen möglichst nahe bei den Bürgern getroffen wer­
den“. Damit sind nur unzureichende Fortschritte
in Richtung einer Politischen Union gemacht wor­
den, die denen zur Wirtschafts- und Währungs­
union bedauerlicherweise nachstehen. Es besteht
ein Ungleichgewicht zwischen dem Wirtschafts-
Europa und dem Europa der Bürger, das nicht ak­
zeptiert werden kann.

Unter den 345 Millionen Bürgerinnen der zwölf
Mitgliedstaaten findet die Weiterentwicklung der
EG zur Politischen Union und zur Wirtschafts- und
Währungsunion weitgehend Zustimmung. Nach
dem Eurobarometer 1992 sind Skeptiker in der
absoluten Minderheit. Interessant ist, daß sich
65 Prozent der Befragten für eine europäische Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik aussprechen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß auf dem Weg 
zur europäischen Einigung große Fortschritte im
Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion er­
zielt wurden, während die Politische Union erheb­
lich hinterherhinkt. Nachbesserung ist erforder­
lich, weil die EG eine umfassende Reform für ihre
Integration und Demokratisierung sowie ihre Er­
weiterung braucht. Eine effiziente und arbeitstei­
lige Entscheidungsstruktur gehört genauso dazu
wie die demokratische Legitimation jeder Ent­

scheidung. Das Maß an intergouvemementaler
Zusammenarbeit ist zu beschränken, damit gerade
im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik die
EG als Partner für fairen Interessenausgleich in
den Nord-Süd-Konflikten wie auch zwischen ver­
schiedenen Regionen wirken kann.

Die EG muß endlich Farbe bekennen, ob sie tat­
sächlich Fortschritte in der Vertiefung erzielen
möchte oder sich auf besondere Formen zwischen­
staatlicher Zusammenarbeit verständigen will.
Diese Entscheidung muß bald getroffen werden,
damit die Verhandlungen mit den neuen Partnern
über die Erweiterung der Gemeinschaft unbelastet
verlaufen.

III. Deutsch-französische
Beziehungen in der EG

In der Vergangenheit gab es eine Arbeitsteilung
zwischen Deutschland und Frankreich: Deutsch­
land war wirtschaftlich ein Riese, politisch ein
Zwerg. Entsprechend waren auch die Gewichte in
der EG und in der Weltpolitik verteilt. Zwar exi­
stierte diese Form der Arbeitsteilung in der Reali­
tät schon seit Mitte der sechziger Jahre nicht mehr;
dennoch wurde die öffentliche Wahrnehmung
durch dieses Bild geprägt, als ob sich beide Staaten
in einer idyllischen Wohngemeinschaft eingerich­
tet hätten.

Für die Bundesrepublik war diese Rollenvertei­
lung durchaus vorteilhaft, weil so eine ökonomi­
sche Entwicklung ermöglicht wurde, ohne daß sie
unangenehme weltpolitische Entscheidungen tref­
fen mußte. Frankreich warf der Bundesrepublik
daher häufig vor, sich hinter ihrer Geschichte zu 
verstecken. Dies hat sich mit der deutschen Ein­
heit geändert, denn Deutschland wurde wieder ein
„normaler“ Staat. Damit geht es um die politische
Gleichheit von Frankreich und Deutschland in der
EG. Sie und die Überwindung einer deutschen He-
gemonialstellung sind die Erfüllung eines französi­
schen Wunsches. Seit Beginn der Regierungskon­
ferenzen zur Vorbereitung des Maastrichter Gip­
fels ging es auch um die deutsche Einheit. Die
deutsche Politik hat zu Recht auf ein europäisch
gebilligtes Konzept gesetzt und die deutsche Ein­
heit in das Konzept der europäischen Einheit ein­
gebettet. Trotz der Irritationen bei der Vorlage des 
Zehn-Punkte-Programms durch Bundeskanzler
Kohl im Dezember 1989 war Paris mit dem Kon­
zept der deutschen Einheit einverstanden und uh-



terstützte den Prozeß der Einigung. Dabei war die
Zustimmung der französischen Bevölkerung sogar
noch größer als die Zustimmung der politischen
Klasse. Fast 70 Prozent der französischen Bevölke­
rung fanden die deutsche Einheit gut.

Für die Deutschen war Europa selbstverständlich.
Das nationale Selbstbewußtsein ist aber seit der
deutschen Einheit wieder im Kommen. Das weckt
gerade in Frankreich Ängste. Jede Manifestation
von Ausländerhaß und Fremdenfeindlichkeit wird
besonders registriert, obwohl es in allen Mitglied­
staaten vergleichbare Probleme gibt. An den Pro­
zeß der deutschen Einheit knüpft sich die bange
Fragestellung, ob die Deutschen nur solange euro­
päisch gesinnt sind, wie sie schwach sind. Die Angst
vor deutschen Träumen ist nicht vergangen. Deut­
sche Entscheidungen - z.B. die Zinserhöhungen
der Bundesbank oder die Diskussion um die deut­
sche Beteiligung an UNO-Einsätzen - machen rat­
los oder unsicher. Objektiv kann darin seitens der
Franzosen durchaus eine Überwindung des deut­
schen Komplexes gesehen werden, die auch von
Frankreich gefordert worden ist. Subjektiv ver­
stärkt sich das Unbehagen, das insbesondere in der
Kritik an der deutschen Position im Jugoslawien-
Konflikt oder in den Vereinbarungen mit den USA
zum Ausdruck kam. Auch steigerte sich die Irrita­
tion durch die Verstärkung des bisher fehlenden
nationalen Elements. War die europäische Einheit
für Deutsche und Deutschland nur solange wichtig,
wie Deutschland kein souveräner Staat war? Fast
scheint es, als würden deutsch-französische Ideen
und Rollen vertauscht; denn das Europa der Vater­
länder ist nach Meinung vieler Deutscher attraktiv,
nicht aber eine verstärkte europäische Integration.

Die neuen europapolitischen Diskussionen senden
fatale Signale aus: Europamüdigkeit, sogar Ableh­
nung wird ausgemacht. Nur 46 Prozent der Deut­
schen sollen nach Umfragen der amerikanischen
Rand-Corporation 1992 noch für die europäische
Integration sein. Die Wirtschafts- und Währungs­
union wird nach deutschen Meinungsumfragen so­
gar von 72 Prozent abgelehnt, wenn eine einheitli­
che europäische Währung die Mark ersetzen soll.

Deutschland steht heute auf der Tagesordnung der
europäischen Diskussionen. Deutschland-Diskus­
sionen hat es immer gegeben; immer bestand näm­
lich eine enge Verbindung zwischen der politischen
und rechtlichen Situation in Deutschland und
Europa. Aber erst heute- nach dem Fall der Mauer
und den demokratischen Revolutionen im Osten -
fragen alle politischen Zirkel nach der Zukunft
Deutschlands „ohne Mauer“, nach der Zukunft Eu­
ropas ohne die deutsche Teilung.

Deutschland hatte während des Kalten Krieges sei­
nen traditionellen Platz im Herzen des Kontinents
verloren. Nach dem Zerbrechen der bipolaren
Weltordnung, in der Deutschland in den Augen
beider Supermächte seinen festen Platz hatte, muß
seine Rolle neu bestimmt werden. Heute geht es
darum, ob Deutschland ein „europäisches Deutsch­
land“ geworden ist, wie es Thomas Mann Anfang
der fünfziger Jahre vor Studenten in Hamburg ge­
fordert hatte, und wie es der „gemeinsamen Ver­
antwortung der Deutschen vor der Geschichte“ ge­
recht wird - so Richard von Weizsäcker am 8. Mai
1985 vor dem Deutschen Bundestag.

Wenn französische Intellektuelle wie Bernard-
Henri Levy die Deutschlandphobie der Franzosen
betonen, sind darüber viele Deutsche enttäuscht.
Sie meinen, daß sie die besten Freunde Frankreichs
seien. Zum Trost gibt es auch positive Meinungs­
umfragen. So wollen die Franzosen - nach Frank­
reich natürlich - am liebsten in Deutschland leben.
In seinem Buch „France-Allemagne. Le retour de
Bismarck“ schreibt Georges Valance: Es gibt nur
eine einzige positive Antwort auf die deutsche Ein­
heit - nämlich die Franzosen auf ein neues großes
Ziel hin zu mobilisieren. Heinrich Heines Schrift­
stellerkollege Ludwig Börne verzweifelte in den
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts an den fal­
schen, nationalistischen Vorstellungen der Franzo­
sen und schrieb, daß die Franzosen ihre Freiheit
nicht auf dem Platz der Bastille finden, sondern an
den Ufern der Elbe, weil Freiheit und Glück auch
davon abhängen, ob Freiheit und Glück der Deut­
schen anerkannt werden. Welch eine Parallele zu 
heute!

IV. Zu Frankreichs europäischer
Sonderrolle

Frankreich spielte eine besondere Rolle in der
Weltpolitik, weil es sowohl eine europäische wie
eine eigenständige Rolle für andere EG-Partner -
z.B. gegenüber den USA - übernahm. Frankreich
konnte diese Rolle spielen, weil Deutschland und
Europa geteilt waren. Der Fall der Mauer und der
Zusammenbruch der diktatorischen kommunisti­
schen Regime führten daher trotz aller Euphorie in 
Frankreich zu Befürchtungen vor einem Überge­
wicht der wirtschaftlich dominanten Bundesrepu­
blik, das sich nunmehr auch politisch auswirken
könnte. Die Angst vor einer Marginalisierung
Frankreichs war so groß, daß Frankreich auf eine
gesamteuropäische Konföderation (Mitterrand) so­



wie auf eine europäische Ordnung setzte, der ein
Ausbau der westeuropäischen Gemeinschaft vor­
angehen sollte. Sie sollte gleichzeitig die Eigen­
ständigkeit der EG gegenüber den USA demon­
strieren. Das Scheitern der Europäischen Verteidi­
gungsgemeinschaft 1952 am Nein Frankreichs ge­
rät heute in der europapolitischen Diskussion zum 
Alptraum. Selbst die gaullistische Opposition un­
ter Frangois Leotard fürchtete sich vor dem Plebis­
zit, vor einem Nein mit fatalen Konsequenzen für
Frankreichs Zukunft, und warnte vor einem neuen
„schwarzen Tag in der Geschichte unseres Konti­
nents“.

Insofern diente die Integrationswilligkeit Frank­
reichs nicht nur der Einbindung Deutschlands,
sondern gleichzeitig der Stärkung der französi­
schen Position. Selbst wenn Deutschland weiterhin
geteilt geblieben wäre, hätte sich Frankreichs frü­
here Rolle als besondere Mittelmacht durch die 
Veränderungen in Osteuropa und vor allem durch
den Zerfall der Sowjetunion und des kommunisti­
schen Zentralismus verändert. Dies realisierte die 
französische Politik schnell und setzte noch stärker
als bisher auf die Europäisierung: „Frankreich ist
unser Vaterland, Europa ist unsere Zukunft“,
sagte Frangois Mitterrand bereits vor drei Jahren.
Die Auffassung, daß Frankreich nur dann eine be­
stimmende internationale Rolle spielen kann,
wenn es auf die europäische Karte setzt, teilen in 
Frankreich die Wirtschaft wie die politische
Klasse.

V. Angst vor einer deutschen
Hegemonie

Bei allem Respekt vor der deutsch-französischen
Freundschaft und der Geschichte der Beziehungen
auf allen Ebenen seit dem Ende des Zweiten Welt­
kriegs sind versteckte, aber auch offene Ängste vor
einer deutschen Dominanz in Europa immer wie­
der zu finden. Das verdeutlichen die Debatten
über die deutsche Einheit, über die Alleingänge
der Deutschen Bundesbank, den Einsatz der Bun­
deswehr oder das ostpolitische Engagement. Da­
bei stellt sich in Frankreich die Frage, ob sich
Deutschland in gleichem Maße wie Frankreich
europäisiert. Die Furcht besteht, daß Deutschland
im Zeichen der deutschen Einheit und der Um­
wandlungsprozesse in Osteuropa bzw. den GUS-
Republiken sein Interesse an der (westeuropäi­
schen Integration verliert. Die Entscheidung über
die Höhe der Mehrwertsteuer wurde dagegen im

Ausland als ein Beweis dafür gesehen, daß
„Deutschland ein zuverlässiger Partner in der Ge­
meinschaft“ bleibt. Französische Maastricht-Be­
fürworter nutzten überdies die versteckten oder of­
fenen Zweifel an Deutschland für ihre ^“-Kam­
pagne zum Referendum: Wenn die Deutschen
nicht in Versuchung geführt werden sollen, andere
Optionen zu wählen, dürfe Frankreich nicht Maas­
trichter Türen durch ein „Nein“ zuschlagen.

Deutschland wird zum Gravitationszentrum in 
Europa durch seine geographische Lage wie durch
seine wirtschaftliche Stärke. Für Deutschland und
seine Nachbarn ist daher ein integriertes Europa
besser als ein desintegriertes. Gegen eine deutsche
Hegemonie gibt es nach Meinung vieler Franzosen
- im Gegensatz zum französischen Europaabge­
ordneten und Schriftsteller Max Gallo, der die 
französische Europapolitik als Leisetreterei unter
dem Banner der DM geißelt - nur die Vertiefung
der EG als „Gegengift“.

Eine Umfrage 1992 unter den Topmanagern (von
Prognos Institut, Wall Street Journal sowie Han­
delsblatt) unterstreicht, daß ein wachsender Ein­
fluß Deutschlands in Europa erwartet wird. Diese
Tatsache trifft auf Zustimmung wie auf Skepsis. In
Frankreich erwarten 88,1 Prozent der Spitzen­
manager mehr Einfluß Deutschlands, glauben al­
lerdings 61,3 Prozent, daß auch Frankreichs Ein­
fluß in den nächsten Jahren zunimmt. 40,5 Prozent
von ihnen ist der wachsende deutsche Einfluß auf
die europäische Politik nicht willkommen. Den
deutschen Einfluß auf die Wirtschafts- und Wäh­
rungsunion begrüßen sie dagegen. Bei der techni­
schen Standardisierung und Normierung lehnen
52,4 Prozent eine führende Rolle Deutschlands ab.

50 Prozent der französischen Manager meinen fer­
ner, daß Deutschland in Europa nach Hegemonie
strebt. Hier hat sich das Vorurteil über drei Gene­
rationen bewahrt, weil die deutsch-französische
Verständigung immer noch nicht ganz selbstver­
ständlich ist. Manager wie Jean Weber sind der
Auffassung, daß die deutsch-französische Verstän­
digung eine „Absprache an der Spitze“ ist, die 
„von der Allgemeinheit noch nicht getragen wird“.
Diese Meinung muß bestritten werden. Die Er­
folge der deutsch-französischen Freundschaft be­
stehen auf kommunaler Ebene, auf der Ebene der
Jugendarbeit oder in der Partnerschaft zwischen
Vereinen und Verbänden. Es fehlt wohl eher an
dem Dialog der politischen Klassen und der Wirt­
schaft. Die Bürgerinnenverständigung ist weiter
fortgeschritten, als die Vorurteile der Herrschen­
den dies lehren mögen.



In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß
noch nicht einmal drei Prozent der deutschen
Auslandsinvestitionen in Frankreich getätigt wur­
den. Erst jetzt bahnt sich mit der Stärkung und
Stabilisierung der französischen Finanz- und
Wirtschaftspolitik und einem Ausgleich in der
Handelsbilanz die mit dem Binnenmarkt er­
wünschte Wende an. Die französischen Investi­
tionen in Deutschland betrugen Anfang der
neunziger Jahre bereits 8,4 Mrd. DM. Frank­
reichs Firmen kauften 67 Betriebe und sind der
größte ausländische Investor in den neuen Bun­
desländern. Darüber hinaus stiegen im Zeichen
der deutschen Einheit die französischen Exporte
in die Bundesrepublik um ein Fünftel auf 78,9 
Mrd. DM im Jahre 1991 und trugen so zu einer
ausgeglicheneren Handelsbilanz bei. Frankreich
war 1991 wiederum Deutschlands größter Ex­
portkunde. Wichtig sind auch die zunehmenden
Aktivitäten von deutschen und französischen Be­
ratungsfirmen, Freiberuflern sowie von mittleren
und kleinen Unternehmen und Kooperationen im
Wissenschafts- und Technologiebereich. Diese
Entwicklung kann positive Auswirkungen auf die
weitere Verflechtung der deutsch-französischen
Beziehungen haben und damit auch zu einem
weiteren Abbau der gegenseitigen Vorurteile und
Ängste beitragen.

Die Angst vor einer deutschen Hegemonie
kommt u.a. bei der Kritik an den deutschen In­
vestitionen und an den Hilfen für Osteuropa und
die frühere Sowjetunion zum Ausdruck. Aller­
dings ist diese Kritik unberechtigt; denn Frank­
reich hat immer schon eine engagiertere Ostpoli­
tik in der EG gefordert. Es war Frankreich, das
die Idee eines Europäischen Hauses von Lissa­
bon bis zum Ural geprägt und die Idee einer
„Europäischen Konföderation“ ins Spiel gebracht
hat. Daher muß sich Frankreich - wie übrigens
auch die anderen europäischen Partner - stärker
ostpolitisch engagieren und Verantwortung über­
nehmen. Frankreich muß auch mehr als bisher in 
Osteuropa investieren.

VI. Die Wirtschafts- und
Währungsunion als Hebel gegen die

Dominanz der Deutschen Mark

Mit der Vergemeinschaftung des Wirtschafts- und
Währungssektors gibt es die Chance, ein größe­
res Deutschland durch weitere Integration zu
kontrollieren. Die französische Europaministerin

Elisabeth Guigou unterstreicht: „Maastricht, das
ist vor allem die Vollendung der europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft. “ Die Furcht vor der
DM als Weltwährung bestärkte Frankreich darin,
Maastricht zu einem Erfolg machen zu müssen.
So setzte Präsident Mitterrand durch, daß der
1. Januar 1999 zum unwiderruflichen Datum für
den Eintritt in die Endstufe der Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion wurde, während
Bundeskanzler Kohl die Europäische Zentral­
bank nach deutschem Muster durchsetzte. Auch
die französische Verfassung muß nun „wegen Eu­
ropa“ erstmals geändert werden.

Die Tränen, die über den möglichen Verlust der
DM in der Bundesrepublik geweint werden, ma­
chen das geringe Ausmaß europäischer Orientie­
rung der Deutschen deutlich. 73 Prozent der
Deutschen sprechen sich 1992, wenige Monate
vor dem Inkrafttreten des Binnenmarktes, gegen
die Wirtschafts- und Währungsunion aus. Zuneh­
mend mehr Menschen halten Fortschritte in der
europäischen Integration für eine Überforderung.
Dabei vergessen sie, daß sie ihren Wohlstand
nicht nur ihrer stabilen Währung, sondern auch
der europäischen Integration verdanken, die
gerade Deutschland sowohl hinsichtlich der
Exporte als auch der Arbeitsplätze im EG-
Vergleich die meisten Vorteile verschaffte.

Die EG-Partner begreifen die deutsche Kritik an
der Europäischen Wirtschafts- und Währungs­
union (EWWU) nicht, weil sich das Modell der
deutschen Geldpolitik und der Bundesbank
durchgesetzt hat und sie daher ihre Politik und
Institutionen verändern müssen. Das gilt vor
allem für Frankreich, das seine am deutschen
Modell ausgerichtete Stabilitätspolitik mit hoher
Arbeitslosigkeit und Wahlniederlagen der Regie­
rung bezahlt. Heute meint der französische
Finanzexperte Francois Renard, daß Frankreich
„tugendhaft“, Deutschland hingegen mit seinen
Milhardendefiziten, Preissteigerungen und Lohn­
forderungen „zügellos“ geworden sei. Regierung
und Finanzkasse in Frankreich waren über die
Zinserhöhungen in Deutschland irritiert, äußer­
ten aber mehr Verständnis als andere EG-Part­
ner, weil die Entscheidung die internationalen
und europäischen Finanzmärkte kaum berührte.
So galt sie in Frankreich sogar als „verantwor­
tungsbewußt“. Für „Le Monde“ war sie sogar
der beste Beweis dafür, daß eine EWWU tat­
sächlich gebraucht wird und man den „DM-Ego-
ismus“ ersetzen möchte durch die Souveränität
einer „geteilten Währung“.



VII. Französische und deutsche
Europa-Diskussionen

In Frankreich gibt es eine sehr lebendige konzep­
tionelle Europa-Diskussion in Politik, Wirtschaft
und der Publizistik. Das Jahr 1993 ist für die Fran­
zosen ein Begriff; denn alle Anstrengungen der
vergangenen Jahre zu einem Mehr an Leistungsfä­
higkeit und Sparsamkeit sind mit der Vollendung
des Binnenmarktes und Frankreichs neuer Posi­
tion als europäischer Staat mit einer europäisch
wettbewerbsfähigen Wirtschaft verbunden. 78 Pro­
zent der Franzosen sind für die europäische Eini­
gung, und über die Hälfte der Franzosen erwarten
dayon mehr für Frankreich. Allerdings meinen
44 Prozent, daß der EG zu viele Kompetenzen zu­
gestanden worden sind. Die Debatte um die Su­
pranationalität - ein unvergessener Streit zwischen
de Gaulles Europa der Vaterländer und Jean Mon-
nets Föderativem Europa ist seit Maastricht wieder
aufgeflammt. Eine vergleichbare Europa-Debatte
wie auch die Frage nach der Souveränität und dem
aktiven bzw. passiven kommunalen Wahlrecht für
EG-Europäer polarisieren die öffentliche Mei­
nung. Wahrscheinlich gehört die heftige Debatte
über die künftige Rolle und Bedeutung des Natio­
nalstaates Frankreich zu den Geburtswehen des 
europäischen Bewußtseins. Eine vergleichbare
Debatte gibt es auch in Deutschland. Die dicken
Tränen um die DM sind ein Zeichen dafür, daß
europäische Prozesse die deutsche Emotionalität
ähnlich berühren, aber eben anders.

Weitaus stärker als in Deutschland wird in Frank­
reich in der Europa- und Binnenmarktdiskussion
auf die grenzübergreifende Dimension der großen
Probleme von heute hingewiesen, wie wirtschaft­
liche Entwicklung und Geldpolitik, Technologie
und Umwelt, Verstädterung und Migration oder
Drogen. Welt- oder Gemeinschaftslösungen sind
hier von der französischen Öffentlichkeit sehr
deutlich gefordert. Es mag sein, daß der Mei­
nungswandel über die Umweltpolitik, der sich
auch bei den Regionalwahlen 1992 zeigte, hiermit
verbunden ist. Jedenfalls ist nach der Umfrage von
„Baromätre“ 1992 die Mehrheit der Bevölkerung
für eine EG-Umweltpolitik, nicht für eine auto­
nome Umweltpolitik Frankreichs. In der Bundes­
republik Deutschland erwacht der europapoliti­
sche Dialog durch das dänische Nein glücklicher­
weise aus dem zu langen Winterschlaf. Vielleicht
war das Erwachen aber zu unsanft; denn differen­
zierte Töne und sachkundige Argumente sind we­
niger zu hören als Schlagworte, die der Europäi­

schen Gemeinschaft jedes Versagen der Politik in 
die Schuhe schieben wollen. Deswegen ist in der
Bundesrepublik eine stärkere, aber auch differen­
ziertere Europa-Diskussion endlich wieder not­
wendig!

Viele Probleme des Verhältnisses Frankreich-
Deutschland hängen mit der Krise des politischen
Systems in Frankreich zusammen. In Deutschland
funktioniert das politische System besser. Das hat
viele Gründe. Ein Grund dafür ist die Tatsache,
daß Wählerkritik regional aufgefangen werden
kann und der Föderalismus ein Korrektiv ist, das
positiv wirkt. Überhaupt spielt es eine Rolle, daß
im europäischen politischen System die deutschen
Institutionen so erfolgreich sind. Dabei sind nicht
wenige von ihnen Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg von den Alliierten „diktiert“ worden. Es
fragt sich, warum diese damaligen Zwangsge­
schenke, die sich als Wohltat erwiesen haben, bei­
spielsweise von Frankreich nicht selbstbewußter
übernommen werden können.

Die Ergebnisse von Maastricht stabilisieren die
deutsch-französischen Beziehungen und damit den
europäischen Integrationsprozeß. Die Kompro­
mißfähigkeit war auf beiden Seiten groß. Als
Tandem haben beide Regierungen trotz unter­
schiedlicher Interessen die Schwächen der
Präsidentschaften sowie die niederländisch-briti­
sche Obstruktionspolitik gegenüber dem Integra­
tionsprozeß erfolgreich abgefangen. Dabei hat sich
die Integration Spaniens in die deutsch-französi­
sche Abstimmungspolitik als zusätzlicher Erfolgs­
faktor erwiesen.

VIII. Binnenmarkt’92:
Chance oder Schreckgespenst?

Überwiegend positiv wird die Binnenmarkt-Voll­
endung in Frankreich bewertet. Die Vergrößerung
des Absatzmarktes für französische Produkte und
Dienstleistungen wird eindeutig als Erfolg gese­
hen. So tragen Deutschland und Frankreich durch
ihre Abstimmungen zur Umsetzung der EG-Bin-
nenmarktgesetzgebung bei, wenngleich beide bei
der Umsetzung des EG-Rechts in nationales Recht
nur im Mittelfeld liegen. Auch in Frankreich wird 
- wie in Deutschland - das Binnenmarktprogramm
als Erfolg gewertet, der zur wirtschaftlichen Erho­
lung in der EG, zu Wirtschaftswachstum und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen hat. Die
Angleichung der Normen und Standards auf EG-



Ebene wird als wichtiger Beitrag zur Verdrängung
japanischer und amerikanischer Konkurrenz und
damit zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie gesehen.

Beklagt werden in Frankreich wie in Deutschland
die äußerst geringen Fortschritte für ein soziales
Europa, die immer wieder an Großbritannien
scheitern. Bereits die Europäische Sozialcharta
war Ausdruck der Ohnmacht Deutschlands und
Frankreichs gegenüber der unerbittlichen Maggie 
Thatcher. Dabei enthält sie nicht einmal verbindli­
che individuelle oder kollektive Arbeitnehmer­
rechte. Bis heute sind die Einführung eines euro­
päischen Betriebsrates, der EG-weite Mutter­
schutz oder die Festlegung von Arbeitszeit an sol­
chen Widerständen gescheitert. Das gleichgela­
gerte Interesse beider Staaten hängt auch mit der
Stellung und Anerkennung der organisierten Ar­
beitnehmerschaft zusammen, die für den sozialen
Frieden und damit für den Erfolg von Wirtschafts­
und Beschäftigungspolitik von zentraler Bedeu­
tung ist. Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten
im sozialen Bereich wird von beiden Staaten - im 
Gegensatz zur britischen Regierung - abgelehnt.

IX. Industriepolitik als Schlüssel
für die Zukunft der EG

Mit der Vollendung des Binnenmarktes wachsen -
paradoxerweise - einige Probleme der europäi­
schen Industrie. Die Schutzquoten für europäische
Autos gegenüber den japanischen oder südkorea­
nischen Importen sind ein Beispiel dafür. 40 Pro­
zent der Franzosen halten eine gemeinschaftliche
Industriepolitik für besonders wichtig, weil nach
Meinung Frankreichs nationale Aktionen nicht
mehr ausreichen, um die Wettbewerbsfähigkeit
französischer Unternehmen zu gewährleisten.
Frankreich hat eine interventionistische, protek­
tionistische Tradition in der Industriepolitik.
Deutschland lehnt hingegen Industriepolitik ab,
wenn sie zu dirigistischen, sektorspezifischen Ein­
griffen mißbraucht werden kann. Frankreich setzte
in Maastricht die Aufnahme einer Vorschrift über
die gemeinschaftliche Industriepolitik in einem be­
scheidenen Rahmen durch.

Frankreich ist übrigens - im Gegensatz zu der Bun­
desregierung und der deutschen Industrie - der
Meinung, daß es immer eine deutsche Industriepo­
litik gegeben habe. Für Frankreich hat Deutsch­
land - wenn auch mit anderen Instrumenten - ähn­
lich interventionistisch gehandelt wie der französi­

sche Zentralstaat: Die Interdependenz von Wett­
bewerbspolitik, deutschem Liberalismus, öffentli­
cher Hilfe für Investitionen in die industrielle Ent­
wicklung, von Beziehungen zwischen Banken und
Industrie, von staatlich gewährleisteten guten Bil-
dungs- und Ausbildungsbedingungen, von öffentli­
chem Auftragswesen und Subventionen ist für
Frankreich der Schlüssel zum Erfolg der deutschen
Industrie. Deswegen wird die deutsche Kritik an
der industriepolitischen Orientierung des neuen
Vertrages genausowenig verstanden wie die Kritik
an den auto- und luftfahrtpolitischen Vorschlägen
der EG-Kommission.

Für die Kooperation bei technologisch interessanten
Projekten, wie dem Airbus, hat sich die deutsch­
französische Partnerschaft bewährt. Unterschiedli­
che Haltungen gegenüber der Industriepolitik gibt 
es nach wie vor. Frankreich will die eigene Indu­
strieproduktion gegenüber Japan und den USA
schützen. Noch vertritt die deutsche Industrie die
Ansicht, daß fehlender Wettbewerb auf dem Welt­
markt innovations- und entwicklungsfeindlich ist.
Diese unterschiedlichen Auffassungen werden un­
zureichend diskutiert, weil bedauerlicherweise die 
Kooperation zwischen deutschen und französischen
Unternehmen bisher eine wenig entscheidende
Rolle gespielt hat. Französischer Protektionismus
wird von der deutschen Industrie abgelehnt wie um­
gekehrt die deutsche absolute Freihandelsorien­
tierung von der französischen Industrie.

X. Die Zukunft der EG-Erweiterung
als Streitfall

Differenzen in den Auffassungen Deutschlands
und Frankreichs prägen auch die Entscheidung
über die Frage der Erweiterung der EG, gegen die
Frankreich - im Gegensatz zu Deutschland und
Großbritannien - starke Bedenken, ja eine ent­
schieden negative Einstellung hat. Allerdings setzt
Deutschland wie Frankreich auf die Vertiefung der
Europäischen Gemeinschaft, will die Erweiterung
aber nicht ausschließen.

Auch wenn Frankreich sich gegen die Verhandlun­
gen z. B. mit Österreich, Schweden und Finnland
nicht wehrt, so setzt das französische Modell doch
auf ein klares Konzept der Integration. Wider­
sprüchlich ist dabei aber die eigene Position, die im 
Hinblick auf mehr Demokratisierung die Rechte
des Europäischen Parlamentes nur geringfügig
stärken will und eine größere Macht des Rates ge-



genüber der EG-Kommission befürwortet. Dar­
über hinaus befürchtet Frankreich mit der EG-Er-
weiterung eine Zunahme des Einflusses der deut­
schen Sprache, Kultur und Politik. Insofern wird 
die Erweiterungs- wie die Sicherheitsdebatte in der
EG von Spannungen geprägt werden, die auch un­
mittelbar die deutsch-französischen Beziehungen
betreffen.

XI. Hat Deutschland-Furcht
Maastricht gerettet?

Ein europäischer Zunkunftstraum ist Maastricht
wahrlich nicht. Unentschieden und ohne eine
europäische Handschrift einigten sich europäische
Regierungs- und Staatschefs über den Fortschritt
zur europäischen Integration. Die erwünschte
Politische Union kam nicht zustande. Volk und
Parlamente wurden nicht eingeschaltet; Mißtrauen
herrscht. Unglaubliche Argumente wurden selbst
in Frankreich ausgetauscht. Frankreich wollte 
Maastricht und die Währungsunion. Und sicher­
lich spielte die neue deutsche Normalität als sou­
veräner Staat, als Staat mit einer größeren Bevöl­
kerung, einer größeren Wirtschaftskraft, eine 
Rolle.

Während die Rechtsradikalen das Ja zu Maastricht
für schlimmer befanden als einen verlorenen Krieg,
gaben Sozialisten und Liberale Sicherheit und Wirt­
schaftskraft bei einem Nein verloren. Das Refe­
rendum degenerierte vielfach zu einer Abstimmung
über französische Regierungspolitik. Die Volksab­
stimmung einte die Schar der mit der französischen
Regierungspolitik Unzufriedenen mit den Landwir­
ten und den LKW-Fahrern, den Kommunisten und
Rechtsextremen der Nationalen Front. Beigetra­
gen zum Ja haben sicherlich die deutsch-französi­
sche Freundschaft und die Senkung der Leitzinsen
der Deutschen Bundesbank. Die zynische Manipu­
lation von Deutschland-Furcht und Deutschland-
Hegemonie machte die Bevölkerung einfach nicht
mit, die in Deutschland nach wie vor einen guten
Nachbarn sieht. Die Sorge um die französische
Wirtschaft und um Arbeitsplätze war sicherlich
auch ein Motiv für das Ja zu Maastricht, denn
Frankreichs Industrie fürchtet um ihre Wett­
bewerbsfähigkeit gegenüber Japan und den USA
ohne eine europäische Industriepolitik. So fiel denn
auch das Ja überproportional aus in Paris, in den
industriellen Zentren, vor allem aber auch bei der
Jugend.

Das Ja zu Maastricht erleichtert. Die überall ge­
schürten Vorurteile und Ängste haben sich nicht
durchgesetzt, wenngleich sie aufgrund des knappen
Ergebnisses ernst zu nehmen und politische Konse­
quenzen im Management der EG zu ziehen sind.



Franz H. U. Borkenhagen

Vom kooperativen Föderalismus
zum „Europa der Regionen“

I. Die deutschen Länder haben ihre
Bedeutung in Europa entdeckt

Eine Politik des kooperativen Föderalismus ge­
winnt in Europa an Bedeutung und Gestalt. Die
Gründe dafür fallen im Osten und im Westen Eu­
ropas unterschiedlich aus: In Mittel-, Ost- und
Südosteuropa folgt der Umbruchphase in vielen
Staaten eine Wiederbelebung des Strebens nach
Eigenständigkeit von sogenannten Teilrepubliken.
Sie hat oft ethnische, religiöse und nicht selten
auch nationalistische Ursachen, die sich über viele
Jahrzehnte - zum Teil über Jahrhunderte - zurück­
verfolgen lassen. Auch der Zusammenhang mit
ehemaliger regionaler Eigenständigkeit ist erkenn­
bar. Dieses Bemühen um regionale Identität ist
nicht zu verwechseln mit den Kriegen, die um
regionalistische Vorherrschaft ausgetragen werden.

In Westeuropa ist eine Renaissance des regionalen
Denkens und Handelns im Rahmen der Europäi­
schen Gemeinschaft zu beobachten. Die Stärkung
der Regionen als Bestandteil der europäischen
Einigung fand ihren jüngsten Ausdruck darin, daß
im Rahmen der Regierungskonferenzen zur Politi­
schen Union sowie zur Wirtschafts- und Wäh­
rungsunion in der Europäischen Gemeinschaft seit
1991 Regionalpolitik einen breiteren als bisher ge­
kannten Raum eingenommen hat. Dazu haben die
Länder in der Bundesrepublik Deutschland ganz 
wesentlich beigetragen.

Die Vertiefung der Beziehungen innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft (EG) stand im ver­
gangenen Jahr im Mittelpunkt der europäischen
Aktivitäten der zwölf Mitgliedstaaten. Bei den
Vorbereitungen zur Schaffung des Binnenmarktes
hatte sich erneut die Frage nach einer - bereits An­
fang der siebziger Jahre diskutierten, aber nicht
realisierten - Wirtschafts- und Währungsunion ge­
stellt. Im Dezember 1989 berief der Europäische
Rat eine Regierungskonferenz zur Vorbereitung
der notwendigen Vertragsänderungen für Ende
1990 ein. Gleichzeitig wurde die Diskussion über
die Ausgestaltung der zukünftigen Europäischen

Union, die als Ziel des Integrationsprozesses be­
reits in der Präambel der Einheitlichen Europäi­
schen Akte eingeführt ist, verstärkt. Auf gemein­
same Initiative des französischen Präsidenten Mit­
terrand und von Bundeskanzler Kohl beschloß der
Europäische Rat im Juni 1990 in Dublin eine Re­
gierungskonferenz zur Politischen Union im De­
zember 1990. Seitdem verhandelten die Mitglied­
staaten über Abänderungen des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft (EWG-Vertrag). Am 11. Dezember 1991
haben die Staats- und Regierungschefs in Maas­
tricht den Vertrag über die Europäische Union be­
schlossen, der die Ergebnisse beider Konferenzen
in einem Vertragswerk zusammenführte und der
am 7. Februar 1992 von den Außen- und Finanz­
ministem, ebenfalls in Maastricht, unterzeichnet
wurde. Nach Absicht aller Beteiligten sollte der
Vertrag am 1. Januar 1993 zeitgleich mit der Voll­
endung des Binnenmarktes in Kraft treten. Inzwi­
schen ist zweifelhaft, ob dieses Vorhaben gelingt,
denn die Dänen haben in ihrem Referendum im 
Juni 1992 Europa in dieser Form eine Absage
erteilt. Auch das knappe positive Abstimmungs­
ergebnis des Referendums in Frankreich vom
20. September 1992 bringt nur wenig Entlastung,
zumal die Zustimmung des Parlaments in Groß­
britannien noch aussteht.

Als die Außen- und Finanzminister der zwölf Mit­
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft den
Vertrag Unterzeichneten, hätte es möglicherweise
bei den anderen Delegationen niemanden allzu­
sehr verwundert, wenn auf deutscher Seite und in
der belgischen Delegation auch noch die Europa­
minister oder gar die Regierungschefs der Länder
oder Regionen ihre Paraphen hinzugesetzt hätten.
Die bisher weitreichendste Änderung des EWG-
Vertrages seit seiner Unterzeichnung am 25. März
1957 hat nämlich Kompetenzzuwächse für die Län­
der ergeben und deren Rolle in der Gemeinschaft
erheblich gestärkt.

Die Revision des EWG-Vertrages hat auf deut­
scher Seite frühzeitig die Länder auf den Plan ge­
rufen. Nicht von ungefähr haben diese schon vor
dem Beginn der Verhandlungen auf die Notwen­
digkeit ihrer Mitsprache und ihrer Mitwirkung ge-



pocht. Ausgangspunkt war die von allen Ländern
vertretene Auffassung, daß durch die zunehmende
Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinschaft die 
Gestaltungsspielräume der Länder eingeschränkt
werden und deshalb ein immer stärker zusammen­
wachsendes Europa auf föderative Strukturen nicht
verzichten kann. Länder, Regionen und Autonome
Gemeinschaften seien die Bausteine eines lebensfä­
higen Europas. Die Länder verstehen sich deshalb
als Motoren des europäischen Integrationsprozes­
ses. Es geht ihnen nicht um Partikularinteressen
oder um das Bewahren von Provinzen.

Deshalb haben die Regierungschefs der alten Bun­
desländer bereits im Oktober 1987 in den sogenann­
ten Zehn Münchener Thesen gefordert, Europa
nach föderalen Strukturprinzipien aufzubauen. Sie
haben dies im Juni 1990 durch vier Kemforderun-
gen für die Politische Union konkretisiert:

- Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in deh
Gemeinschaftsverträgen;

- Öffnung des Ministerrats für Vertreter von Län­
dern und Regionen;

- Schaffung eines besonderen Regionalrates und
- Einräumung eines eigenständigen Klagerechts

für Länder und Regionen.

Im Bundesrat wurden diese Forderungen am
24. Oktober 1990 beschlossen. Die Regierungs­
chefs der alten und der neuen Bundesländer haben
auf ihrer ersten Konferenz nach Herstellung der
Einheit der Bundesrepublik Deutschland im De­
zember 1990 in München diesen Beschluß noch ein­
mal bekräftigt und ergänzt.

Für die Regierungskonferenzen haben sich dann
zwischen der Bundesregierung und den Ländern
bisher einmalige Regeln der Zusammenarbeit erge­
ben. Nach einigem Zögern war die Bundesregie­
rung bereit, die deutschen Verhandlungspositionen
gemeinsam mit den Ländern zu erarbeiten und je­
weils zwei Länder an den Verhandlungen zur Politi­
schen Union (dies waren Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen) sowie zur Wirtschafts- und
Währungsunion (Bayern und Hamburg) zu beteili­
gen. Um in Sachen Europa stets aktions- und reak­
tionsfähig zu sein, richteten die Länder überdies
eine Europa-Kommission ein, in der auf Beamten­
ebene alle sechzehn Länder mitarbeiteten. Vertre­
ter der Bundesregierung nahmen daran im vergan­
genen Jahr bis zum Abschluß der Verhandlungen
regelmäßig teil. Den Kommissionsvorsitz hatte bis
zum Jahresende 1991 Nordrhein-Westfalen inne.
Mit Beginn des Jahres 1992 wurde die Leitung von
Baden-Württemberg übernommen.

Bis zum Abschluß in Maastricht wurden mehrere
Vertragsentwürfe von den jeweiligen Ratspräsi­
dentschaften (1991 waren es Luxemburg und die
Niederlande) vorgelegt. Die Länder haben die Ar­
beit in Brüssel nicht nur begleitet; sie haben vor
allem versucht, Einfluß auf die deutschen Vor­
schläge und deren Diskussion in der Regierungs­
konferenz zu nehmen.

II. Die Länder und ihre Forderungen
nach gestärkten regionalen

Kompetenzen

Wie erfolgreich waren nun die Länder, und was
werden sie unternehmen nach Maastricht?

Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse für
die Länder und Regionen sich sehen lassen zu 
können. Das Subsidiaritätsprinzip wurde in einem
Vertragsartikel und in der Präambel verankert.
Ebenso ist der Ministerrat für die Regionalminister
geöffnet worden. Außerdem ist ein Ausschuß der
Regionen geschaffen worden. Nicht berücksichtigt
wurde die Forderung nach einem eigenständigen
Klagerecht von Ländern und Regionen.

Nach einer näheren Analyse des Vertragstextes
wird allerdings deutlich, daß die föderalen Ele­
mente durchaus auch Schwächen aufweisen:

Der Formulierungsvorschlag der Länder zum Sub­
sidiaritätsprinzip ist einer Kompromißformel zum 
Opfer gefallen. Der Artikel 3 b in Titel II des Maas­
trichter Vertrages lautet: „Die Gemeinschaft wird 
innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag
zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig.
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche
Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach 
dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und so­
weit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnah­
men auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausrei­
chend erreicht werden können und daher wegen 
ihres Umfanges und ihrer Wirkungen besser auf
Gemeinschaftsebene erreicht werden können. Die
Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über
das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrags
erforderliche Maß hinaus.“

Diese Formulierung ist ein typisch europäischer
Kompromiß. Sie verbindet zwei gegenläufige Ele­
mente miteinander, nämlich die gegen den Zentra­
lismus gerichtete Anschauung mit dem die Kompe­
tenz der Gemeinschaft stärkenden Effizienzprin­
zip. Letztlich hat die klassische, Mitgliedstaaten



und Regionen schützende Funktion des Subsidiari­
tätsprinzips Eingang in den Vertragstext gefunden;
die Länder hätten sich aber eine klarere und ein­
deutigere Formulierung gewünscht.

Auch wenn die gefundene Formel noch hinnehm-
bar scheint, wird das Subsidiaritätsprinzip tatsäch­
lich erst in der Praxis geprüft werden können.
Bund und Länder sind dann wieder gemeinsam ge­
fordert, um Reglementierungsversuche der Ge­
meinschaft unter Hinweis auf die Subsidiarität ge­
meinschaftlichen Handelns von vornherein zu un­
terbinden. Die Verhandlungen in der EG über die 
Finanzplanung der Gemeinschaft, das sogenannte
Delors-Paket-II, ist dafür eine erste Bewährungs­
probe, der sich vor allem der Bund stellen muß.

In Artikel 146 ist die Zusammensetzung des Mini­
sterrates durch die Mitwirkungsmöglichkeit von
Länder- und Regionalministern erweitert worden.
Bisher mußte jedes Ratsmitglied der Zentralregie­
rung des jeweiligen Mitgliedstaates angehören;
nunmehr ist der Status „Minister“ ausschlagge­
bend - gleichgültig, ob es sich um Vertreter der
Zentralregierung oder einer Länder- oder Regio­
nalregierung handelt. Dadurch können in der Ge­
meinschaft stärker und wirksamer als bisher regio­
nale Interessen zur Geltung gebracht werden.
Zweifellos ist den Regionen mit dieser Regelung
ein wichtiger Fortschritt in Richtung auf eine föde­
rale Ausrichtung der Europäischen Union gelun­
gen. Es blieb im übrigen der belgischen Delegation
in der Regierungskonferenz überlassen, die Teil­
nahme von Regionalministern im Ministerrat zu 
fordern und durchzusetzen.

Notwendig ist aber noch die innerstaatliche Um­
setzung, damit Bund und Länder die Vertretung
im Ministerrat abstimmen und in seine Beratung
föderale Grundsätze Einlaß finden. Der Entwurf
für den neuen Artikel 23 Grundgesetz berücksich­
tigt dieses Vorhaben.

Der Vertrag zur Europäischen Union sieht auch
die Einrichtung eines Ausschusses der Regionen
vor (Artikel 198 a-c). Es soll ein beratender Aus­
schuß mit 189 Mitgliedern aus regionalen und loka­
len Gebietskörperschaften gebildet werden. Nach
dem Vertrag ist der Ausschuß in folgenden Fällen
zwingend anzuhören:

- Festlegung der Aufgaben, Ziele und allgemei­
nen Regeln der Strukturfonds (Artikel 130d);

- Beschluß über spezifische Aktionen außerhalb
der Fonds (Artikel 130b Absatz2);

- Errichtung des Kohäsionsfonds (Artikel 130 d
Absatz 2);

- Durchführungsbeschlüsse des Regionalfonds
(Artikel 130e);

- Festlegung der Leitlinien und Erlaß der übrigen
Aktionen beim Aufbau/Ausbau der transeuro­
päischen Netze (Artikel 129d Absatz 1);

- Erlaß von Fördermaßnahmen im Bereich der
allgemeinen Bildung (Artikel 126 Absatz 4), im
Kulturbereich (Artikel 128 Absatz 5) sowie im
Gesundheitswesen (Artikel 129 Absatz 4).

Aber auch in den Bereichen, zu denen der Wirt­
schafts- und Sozialausschuß gehört wird, sind Stel­
lungnahmen des Regionalausschusses gefordert
und möglich. Darüber hinaus kann der Regional­
ausschuß nach dem Selbstbefassungsrecht von sich
aus Stellungnahmen zu allen europäischen The­
men abgeben.

Die Bundesrepublik Deutschland hat 24 Sitze im
Regionalausschuß erhalten. Die Mitglieder wer­
den vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen Mit­
gliedstaaten ernannt. Da der Vertrag weitgehend
auf Vorgaben für die Besetzung verzichtet, dürfte
in der Auswahl der Vertreter - nicht nur in der
Bundesrepublik Deutschland - noch erheblicher
innerstaatlicher Entscheidungsbedarf liegen.

Ungeklärt ist sowohl das Verhältnis der regionalen
zu den kommunalen Vertretern als auch das Ver­
hältnis von Exekutivvertretern zu Mandatsträgern.
Dazu werden in und zwischen den Ländern Bera­
tungen geführt, um rechtzeitig zur Einrichtung des
Ausschusses mit einer ländereinheitlichen Position
aufzutreten.

Die Einrichtung des Regionalausschusses bedeutet
aus der Sicht der Länder nur einen ersten Schritt
zu einer Regionalkammer, der über die Beratung
hinaus Mitsprache eingeräumt werden müßte.
Spätestens dann sollte es auch zu einer Trennung
von dem Organisationsunterbau des Wirtschafts­
und Sozialausschusses kommen, auf den der Aus­
schuß der Regionen zunächst noch angewiesen
sein wird.

Leider hat die Bundesregierung die Forderung
nach einem eigenständigen Klagerecht der Länder
gar nicht erst in die Verhandlungen zur Politischen
Union eingebracht. Deshalb müssen nun während
des Ratifizierungsverfahrens im Rahmen der Ver­
besserung des innerstaatlichen Beteiligungsverfah­
rens Regelungen gefunden werden, die den Län­
dern einen entsprechenden Ausgleich zugestehen.

Die Länder haben insgesamt gewisse zusätzliche
Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Sie dürfen al­
lerdings nicht isoliert bewertet werden. Die Regie­
rungschefs der Länder haben darüber hinaus im­
mer auch gefordert:



- Erweiterung der demokratischen Rechte des
Europäischen Parlaments;

- Erhöhung der Zahl der deutschen Abgeordne­
ten im Europäischen Parlament;

- gleichwertige Fortschritte bei der Wirtschafts­
und Währungsunion und bei der Politischen
Union;

- gleichwertige Fortentwicklung der wirtschaft­
lichen und sozialen Dimension der europäi­
schen Einigung.

III. Die innerstaatliche Mitwirkung

Die Länder werden also das Ratifizierungsverfah­
ren des Unionsvertrages zum Anlaß nehmen, eine
deutlichere ’Verantwortungs- und Rechtszuwei­
sung bei der innerstaatlichen Willensbildung in
EG-Angelegenheiten zu fordern. Bereits im Zu­
stimmungsgesetz zu den Römischen Verträgen von 
1957 war ein „Zuleitungsverfahren“ vorgesehen,
das die Mitwirkung der Länder regelt. In der Fol­
gezeit wurde die Zusammenarbeit zwischen dem
Bund und den Ländern verschiedentlich den ver­
änderten Erfordernissen angepaßt, zuletzt durch
Artikel 2 des Zustimmungsgesetzes zur Einheitli­
chen Europäischen Akte. Auch das seitdem prak­
tizierte „Bundesratsverfahren“ erscheint den Län­
dern im Hinblick auf die Änderungen, die in Maas­
tricht beschlossen wurden, nicht mehr ausrei­
chend. Sie haben für den Ausbau der Länderbetei­
ligung ganz konkrete Vorstellungen entwickelt. Im
Vordergrund dieser Vorschläge stehen die Rege­
lungen, die einer innerstaatlichen Umsetzung von 
Artikel 146 des Unionsvertrages (Öffnung des Mi­
nisterrats für Regionalminister) dienen. Nach der
einhelligen Auffassung aller Länder soll zukünftig
die Festlegung der Haltung der Bundesrepublik
Deutschland durch den Bundesrat erfolgen, sofern
im Schwerpunkt Zuständigkeiten der Länder be­
troffen sind. Außerdem soll sich die Wahrneh­
mung der Mitgliedschaftsrechte (insbesondere der
Sprecherrolle in der deutschen Delegation auf Mi­
nisterebene) durch Ländervertreter vollziehen, so­
fern im Schwerpunkt Zuständigkeiten der Länder
berührt sind.

Darüber hinaus sollen die Ländervertreter die
Möglichkeit der Teilnahme an allen Beratungs­
und Entscheidungsgremien der Kommission und
des Rates (einschließlich des Ausschusses der stän­
digen Vertreter und des Sonderausschusses Land­
wirtschaft) erhalten, wenn Vorhaben behandelt
werden, die für die Länder von Interesse sein

könnten. Da die Stellung des Bundesrates durch
die Übertragung von Bundeskompetenzen auf die 
EG geschwächt wird, fordern die Länder das
„Letztentscheidungsrecht“ des Bundesrates mit
der Haltung der Bundesregierung, sofern inner­
staatlich die Zustimmung des Bundesrates erfor­
derlich wäre.

Die Verpflichtung der Bundesregierung, von
Rechtsschutzmöglichkeiten vor dem Europäischen
Gerichtshof Gebrauch zu machen, soweit Länder
nach Auffassung des Bundesrates in eigenen Zu­
ständigkeiten oder wesentlichen Interessen be­
rührt sind, ist als innerstaatlicher Ausgleich für ein
eigenständiges Klagerecht der Länder gedacht.
Die Absichten und Vorhaben der Länder sind für
die Verhandlungen der Gemeinsamen Verfas­
sungskommission gebündelt worden; sie haben zu 
dem Ergebnis geführt, daß im neu zu schaffenden
Artikel 23 des Grundgesetzes die Zusammenarbeit
zwischen Bund und Ländern und die Mitwirkungs­
möglichkeiten der Länder durch den Bundesrat in 
Angelegenheiten der Europäischen Union zu ge­
währleisten sind. Sie soll im wesentlichen in vier
Bereichen möglich sein:

- Mitwirkung des Bundesrates bei Hoheitsüber­
tragungen auf zwischenstaatliche Einrichtun­
gen;

- Mitwirkung der Länder bei der Willensbildung
des Bundes und bei der Wahrnehmung der
Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland
als Mitgliedstaat zustehen, wenn es um Angele­
genheiten zwischenstaatlicher Einrichtungen
geht;

- Befugnis der Länder, zu zwischenstaatlichen
Einrichtungen Beziehungen zu unterhalten;

- Möglichkeit der Länder, mit Zustimmung der
Bundesregierung durch Gesetz Hoheitsrechte
auf zwischenstaatliche oder interregionale Ein­
richtungen zu übertragen.

Überdies soll der Artikel 28 Grundgesetz ergänzt
werden, damit Bürgerinnen und Bürger aus EG-
Staaten das kommunale Wahlrecht erhalten.

IV. Aufgaben für die Länder und
Regionen in Europa

Unabhängig von administrativen Erfolgen und
politischen Bewegungen hin zu den Positionen der
Länder müssen regionale Positionen unverändert
und nachhaltig hervorgehoben sowie Vorschläge
vorgebracht werden, die zu einem „Europa der



Regionen führen“. Im Mai 1991 haben die Präsi­
dentinnen und Präsidenten der deutschen Landes­
parlamente und ihre Kolleginnen und Kollegen aus 
der Republik Österreich mit dem Beschluß zur
„Europäischen Integration und Landesparla­
mente“ auf die Notwendigkeit hingewiesen, die 
Regionen an der erweiterten „Zusammenarbeit in
der Europäischen Gemeinschaft“ zu beteiligen,
und „die Mitwirkung der Länder und Regionen an
den Entscheidungen der Gemeinschaft durch de­
mokratisch legitimierte gemeinschaftliche Institu­
tionen“ gefordert.
Der Außenminister Italiens, Gianni de Michelis, 
skizziert das zukünftige Verhältnis von Regionen
zur Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten wie
folgt: „Die europäische Integration wird in den
nächsten Jahren parallel zu einer Entwicklung ver­
laufen, die auf mehr Autonomie und auf mehr
Macht für die Regionen abzielt. Sie werden aufge­
wertet. Es geht ja nicht nur auf europäischer
Ebene um das Ausbalancieren von Zentralismus
und Föderalismus. Auch die nationalen Einheiten
müssen die regionalen Identitäten respektieren.“

Die Regionen und ihre Politik sind für Europa
Mittel gegen Zentralismus, Neonationalismus und
Bürokratismus. Umgekehrt sind sie Instrumente
zur Stärkung eines bürgernahen Föderalismus.
Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen,
Johannes Rau, hat diese Ansätze der Politik der
Regionen herausgestellt: „Ohne die Brückenfunk­
tion der Regionen werden die beiden Aufgaben
nicht zu bewältigen sein.“

Ein Europa mit föderativen Strukturen sollte vor
allem die kulturellen Eigenarten und die gesell­
schaftliche Vielfalt der Regionen erhalten. Es
sollte zugleich den Regionen Mitsprache in Europa
einräumen. Daraus würde sich eine Stärkung des 
Europas der Regionen ergeben, in dem die Be­
lange der Regionen eingebracht, bestimmt und
umgesetzt werden könnten.

Die Länder in der Bundesrepublik Deutschland
haben hinsichtlich Status und Kompetenzen gegen­
über den Regionen bzw. Autonomen Gemein­
schaften der übrigen Mitgliedstaaten einen gewis­
sen Vorsprung. Von daher scheinen sie stärker
prädestiniert für eine Politik des kooperativen Fö­
deralismus. Daraus könnten auch die Fähigkeit
und die Aufforderung abgeleitet werden, diesen
Föderalismus zu exportieren. Dabei würde keine
Vorherrschaft eines deutschen Modells angestrebt.
Vielmehr wäre kooperativer Föderalismus gemeint
als Angebot für eine Erweiterung der Regionen,
ihrer Wirkungsmöglichkeiten sowie zu ihrer Festi­
gung.

Zur verbindenden Ausweitung eines regionalen
Selbstverständnisses böte die grenzüberschrei­
tende Zusammenarbeit den beteiligten Regionen
Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung und
Mitgestaltung in den Mitgliedstaaten und in der
Gemeinschaft.

Die Regionen, Provinzen und Länder erhielten in
ihren Bereichen vor allem die Aufgabe, Politik
wirklich bürgernah zu gestalten, über Ländergren­
zen hinweg zu wirken sowie Identität zu stiften
durch Mitwirkung und Beteiligung. Nachbarschaft
würde weiterentwickelt zu gemeinsamem politi­
schem, wirtschaftlichem und gesellschaftlichem
Handeln. Ansätze dafür gibt es, wie an der Ein­
richtung von „Grenzregios“, der „NEUEN
HANSE INTERREGIO“, „ARGE alp“, „SAAR-
LOR-LUX“ und anderen grenzüberschreitenden
Aktivitäten von Regionen und verschiedenen Na­
tionalstaaten zu erkennen ist.

Regionalisierung bedeutet demnach bereits heute
Politik nach drei Handlungsmustern:

- Stärkung und Ausbau der interregionalen Zu­
sammenarbeit in der EG;

- Zunahme an Eigenständigkeit in Verbindung
mit Übernahme von Verantwortung der Regio­
nen im europäischen Rahmen und

- Verbindung zu Regionen außerhalb der Ge­
meinschaft.

„Wesentlich ist, daß die Regionen - in der Bundes­
republik Deutschland die Länder - als die Einhei­
ten identifiziert werden, in denen sich die legiti­
men Bestrebungen nach eigenverantwortlicher
politischer Zielsetzung und als Selbstverwaltung
verwirklichen“, hat der Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen die derzeitigen Aufgaben
der Regionen beschrieben. Dieses kann und muß
aufvielfache Weise geschehen. Die Regionen kön­
nen, so Johannes Rau weiter:

- „historisches Erbe und kulturelle Vielfalt in be­
sonderer Weise bewahren und weiterentwik-
keln;

- in einem »Europa der Bürger6 durch Sach- und
Bürgernähe, durch nachvollziehbare Entschei­
dung in einem überschaubaren Rahmen dazu
beitragen, daß die Menschen sich mit der Ge­
meinschaft identifizieren können und ihnen die
Regionen als demokratisch legitimierte Ge­
bietskörperschaft unmittelbar wahrnehmbare
Einwirkungsmöglichkeiten eröffnen;

- zu einer ausgewogenen Wirtschaftsentwicklung
in Europa beitragen, weil sie durch Problem­
nähe differenzierter und damit besser auf die
vielfältigen Anforderungen der wirtschaftlichen



Entwicklung und der damit verbundenen sozial-
und umweltpolitischen Erfordernisse reagieren
können;

- die gesellschaftliche Vielfalt in Europa erhalten
helfen, weil sie im Sinne der .vertikalen Gewalt­
enteilung6 als Gegengewicht zur nationalen und
europäischen Ebene eine ausbalancierende
Rolle spielen können“.

In diesem Zusammhang ist es wichtig nochmals
festzustellen, daß die deutschen Länderchefs in ih­
ren Vorstellungen über die Aufgaben und Perspek­
tiven der Regionen in Europa weitgehend überein­
stimmen. Die gemeinsame Europapolitik der Län­
der hat während der Verhandlungen zur Politischen
Union und zur Wirtschafts- und Währungsunion
ihre Bewährung erfahren. Sie ist fortgesetzt worden
bei der Einbringung der Länderinteressen zur Neu­
fassung des Art. 23 GG und wird derzeit bei der
Erarbeitung des Ausführungsgesetzes dazu sowie
des Ratifizierungsgesetzes zum Maastrichter Ver­
trag weiter gefestigt. Um eine ähnliche Gemein­
samkeit bemühen sich die Länder ebenfalls bei den
Verhandlungen über die Finanzplanung der EG,
dem sogenannten Delors-Paket-II.

Besonders deutlich wird der Gleichklang der Län­
der aber auch, wenn es um die Zielvorgaben für die 
Regionen in Europa geht. Genauso wie der Mini­
sterpräsident von Nordrhein-Westfalen hat auch 
sein Kollege, der Regierungschef des Freistaates
Bayern, Max Streibl, sich unmißverständlich zur
Rolle der Länder in Europa bekannt. In seiner
Regierungserklärung zur Europapolitik hat er am 
9. April 1992 das „Europa der Regionen, das die
Einheit Europas herstellt, ohne seine historisch ge­
wachsenen Vielfalt zu zerstören“ in den Mittel­
punkt seiner Ausführungen gestellt.

Max Streibl führt erläuternd dazu aus: „Dieses En­
gagement ist nicht Ausdruck von Provinzialismus
oder Regionalismus. Vielmehr dient es dazu, die 
Schöpfungskraft Europas zu erhalten. Die Gesetze
der Marktwirtschaft gelten auch in der Politik: Nur
der Wettstreit zahlreicher Kräfte bewirkt Leistun­
gen und Erfolge auf höchstem Niveau. Angesichts
der Größe des künftigen Europas kann es aber auch 
nur in einem .Europa der Regionen6 gelingen, dem
Bürger einen überschaubaren Lebenskreis und
seine identitätsstiftende Heimat zu erhalten. Nur in
einem ,Europa der Regionen6 wird künftig das 
Höchstmaß an Teilhabemöglichkeit des Bürgers an
den politischen Entscheidungen gewährleistet sein. 
Nur eine föderalistische Struktur schützt die Frei­
heit des einzelnen. Europa braucht starke Ebenen
oberhalb und unterhalb der Mitgliederstaaten. Es
gibt eine Vielzahl staatlicher Aufgaben, für die...

die bestehenden Nationalstaaten entweder zu groß
oder zu klein sind. Mein Ziel ist daher, das künftige
gemeinsame europäische Haus nach den Architek­
turprinzipien des Föderalismus und der Subsidiari­
tät mit drei Stockwerken zu bauen: Die Länder und
Regionen, die Mitgliedstaaten und die Europäische
Gemeinschaften müssen gleichberechtigt ihren
Platz darin finden.“

V. Perspektiven für die Länder
und Regionen in Europa

Das Ergebnis der Referendums in Dänemark vom
2. Juni 1992 brachte ein knappes Votum gegen den
Maastrichter Vertrag. Das nicht minder enge Ab­
stimmungsresultat in Frankreich am 20. September
1992, das eine Zustimmung von rund 51 % für die
Europäische Union brachte, hat die Zweifel der
Bürgerinnen und Bürger in allen Teilen Westeuro­
pas und darüber hinaus an dem eingeschlagenen
europäischen Einigungskurs nicht aufgehoben. Ne­
ben den „politischen Suppen“, die von den Geg­
nern und Befürwortern vor dem Tag des Referen­
dums in Frankreich „gekocht“ wurden, ist vor allem
deutlich geworden: Die angestrebte Europäische
Union wirkt für die Menschen und für viele Institu­
tionen, Betriebe und Verbände in Europa über­
dimensional, erdrückend, nicht beherrschbar und
bürgerfem. Wahrgenommen wird eine zentralisti­
sche Bevormundung, die nationale, regionale und
individuelle Mitbestimmung und Mitgestaltung nur
schwer oder gar nicht zuläßt.

In dieser Situation kommen den Regionen, den
Ländern oder den Autonomen Gemeinschaften
Aufgaben mit europäischem Ausmaß zu.

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE)
hat 1991 eine Europakarte veröffentlicht, auf der
nicht die Staatsgrenzen, sondern vielmehr die Re­
gionen Europas markiert sind. Demnach reicht Eu­
ropa von der Region FINNMARK im Norden bis 
zur Region KRITI im Süden und von der Region
LISBOA E VALE DO TEJO im Westen bis zur
Region TULCEA im Osten. Die Übersicht kann im
übrigen nur einer groben Definition folgen, da die 
Regierungs- und Verwaltungsformen der einzelnen
Regionen, Provinzen, Autonomen Gemeinschaf­
ten, Verwaltungsbezirke, Distrikte, Grafschaften
und Länder doch zu unterschiedlich sind. Deshalb
heißt es in der Legende auch lapidar, daß die Regio­
nen als Ebene unter der Zentralregierung verstan­
den werden.



Nach der Neuartigkeit der Darstellungen und der
Definition von Regionen fällt auf: Die Vielzahl der
Regionen läßt Europa als einen Flickenteppich er­
scheinen. So zerfällt Frankreich in 26 Regionen;
Dänemark hat 14 Verwaltungsbezirke, Irland gar
26 Grafschaften. Selbst Luxemburg leistet sich
noch 3 Distrikte. Polen - mit 49 Woiwodschaften -
führt die Liste der Regionenvielfalt an, wenn man
die Türkei außer acht läßt.
Diese Buntheit der Regionalkarte Europas erin­
nert an eine Karte aus dem Geschichtsatlas, die die
Territorien des Deutschen Reiches 1789 zeigt. Ent­
sprechend ruft diese scheinbare Zergliederung Eu­
ropas Auseinandersetzungen über das Für und Wi­
der von Regionalisierung in Europa in Wissen­
schaft, Journalistik, Öffentlichkeit und Politik her­
vor. Die Positionen reichen von der „Furcht vor
Separatismus“ bis zu „Keine Angst vor der Pro­
vinz“.
Während Ralf Dahrendorf in einem Essay gegen
die Regionen gar Karl R. Popper ins Feld führt:
„Je mehr wir versuchen, zum historischen Zeitalter
der Stammesgemeinschaft zurückzukehren, desto
sicherer landen wir bei Inquisition, Geheimpolizei
und einem romantisierten Gangstertum“, votierte
Wolf Hanke nachdrücklich für die Regionen: „Der
überall aufblühende Regionalismus ist nicht nur
eine provinzielle Attitüde in einem ansonsten
keimfreien, übernationalen, einheitlich gestylten
Europa, sondern eine Überlebens-Notwendigkeit,
die nicht weniger nachdrücklich propagiert werden
sollte als die Vorzüge eines europäischen Binnen­
marktes.“ Nüchtern dagegen die Stellungnahme
von Val6ry Giscard d’Estaing: „Europa wird auf
drei Stufen funktionieren. Neben der Ebene der
Gemeinschaft wird es jene der Nationalstaaten und
jene der Regionen geben.“

Dennoch sind Dahrendorfs Zweifel zu beachten.
Er nennt „das Europa der Regionen einen doppelt
schlechten Rat... Es gibt keinen Anlaß für den
Glauben, daß Europa jegliche Aufsplitterung in
Regionen aufzufangen vermag.“

An dieser Stelle wird auch die Schwierigkeit eines
Transfers der Regionen-Idee sichtbar. Nicht we­
nige wollen in einer forcierten Regionalpolitik nur
Partikularismus erkennen. Manche entdecken gar
einen Rückfall in Zeiten des genannten Flicken­
teppichs der Kleinstaaten. Und die Nationalen wit­
tern Unregierbarkeit und den Ausverkauf nationa­
ler Eigenständigkeit. Sie verwechseln das Bemü­
hen der Regionen um mehr Kompetenzzuwachs
mit dem Terror, der dem Separatismus herbeibom­
ben soll oder aber dem Bürgerkrieg in Provinzen,
die ethnische und religiöse Konflikte mit Gewalt

austragen. Die seriösen Gegner des Regionalpro­
gramms argumentieren: Die Probleme Umwelt,
Wirtschaft und Sicherheit könnten nur von der Ge­
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten bewältigt
werden.

Gewiß gibt es Auswüchse im Streben nach Regio­
nalisierung. Regionalisierung darf nicht in Regio­
nalismus abgleiten. In diesem Sinne verschärfen
sich auch die Anforderungen an die Regionen und
an ihre Politik zum eigenen Nutzen und für ein
Europa der Regionen. Standort- und Infrastruk­
turfragen können nicht länger mit Kirchturmpoli­
tik angegangen werden. Regionalisierung darf
nicht gleichgesetzt werden mit Verengung der Poli­
tik auf Grafschafts-, Distrikts-, Provinz- oder Län­
dergrenzen. Die Anforderungen an die Regionen
sind auch nicht gleichzusetzen mit Kompetenzer­
haltung, die Aufgaben einschließen, die Mitglied­
staaten oder gar der Gemeinschaft richtigerweise
Vorbehalten bleiben sollten. Gefordert sind Bür­
gemähe und Transparenz der politischen, wirt­
schaftlichen und gesellschaftlichen Entscheidun­
gen. Verlangt wird Denken und Handeln im Rah­
men europäischer Bedingungen - deshalb müssen
regionale Eigenheiten nicht unberücksichtigt blei­
ben. Die Handlungsbreite der Regionen wird be­
stimmt durch Subsidiarität, die gleichzeitig europä­
isch dimensioniertes Vorgehen in Verbindung mit
regionalen Ansprüchen verlangt. Regionale Akti­
vitäten haben daher ergänzenden Charakter. Ge­
fragt ist demnach eine Politik der Regionen, der
Mitgliedstaaten und der EG, die das Prinzip Subsi­
diarität richtig anwendet, d. h., Probleme, Aufga­
ben und Herausforderungen der Regionen mit re­
gionalen Mitteln löst und alles, was regional nicht
mehr zu bewältigen ist, auf die nächst höhere
Ebene gibt. Entsprechend sind auch Stellenwert
und Perspektiven der Regionen, Autonomen Ge­
meinschaften und Länder zu beurteilen.

„Dem Nationalismus darf man keine Konzessio­
nen machen,“ sagt Peter Glotz, „man muß ihm ein
Konzept entgegensetzen, und zwar ein praktisches
- nicht eine Idee, sondern ein Interesse.“ Eine
richtig praktizierte Politik der Regionalisierung
könnte dieses Konzept sein, denn es gibt neben
dem natürlichen Interesse an einem Europa der
Regionen auch eine Verantwortung der Regionen
für Politik in und für Europa.

Eine Definition von Regionen bietet einen Ein­
stieg, um regionale Wirkungsmöglichkeiten, aber
auch die Grenzen von Regionalisierung heräuszu-
heben. Roland Sturms Erläuterung des Regionen-
Begriffes in Dieter Nohlens „Wörterbuch Staat
und Politik“ ist dafür hilfreich, zumal auch hier



zum Schluß die Kategorien „Interesse“ und „Ver­
antwortung“ sichtbar werden: „Eine Region ist 
weder durch die Dimension Raum noch durch die 
Identitätsbezüge einer größeren Gruppe von Men­
schen deutlich abgegrenzt. Aus administrativer
Notwendigkeit werden Regionen unter anderem
als Netzpunkte für Infrastrukturverdichtungen...
gebildet, wobei die gewählten funktionalen Regio­
neneinteilungen sich durchaus überschneiden kön­
nen und fortwährendem Wandel unterworfen sind. 
Politisch relevant werden Regionen aber erst
dann, wenn sie einerseits als lebensweltliche Kate­
gorie von einer Mehrheit der Bewohner anerkannt
werden und andererseits diese Anerkennung ge­
sellschaftlich folgenreich wird.“

In diesem Sinne muß auch die Hilfe für die Staaten
Mittel-, Ost- und Südosteuropas durch die Regio­
nen vorangebracht werden. Regionen, Autonome
Gemeinschaften, Provinzen und Länder sind zur
Mithilfe aufgefordert, um die Not lindem, den
Aufbau fördern und die Probleme lösen zu helfen.
Sie können dazu beitragen durch humanitäre
Hilfe, Weitergabe von Know-how und „Export“
der Regionalisierung. Daneben sind wirtschaft­
liche, finanzielle und personelle Unterstützung nö­
tig. Regionale, nationale und europäische Identität
müssen in diesen Staaten soweit wie möglich dek-
kungsgleich werden. „Die Lösung der Probleme
Osteuropas ist die wichtigste Voraussetzung euro­
päischer Sicherheit, die unteilbar ist“, stellt Anna
Wolff-Powgska, Leiterin des polnischen West-In­
stitutes in Posen, zu Recht fest. Widrigenfalls
weiten sich dort die wirtschaftlichen und gesell­
schaftlichen Krisen aus und führen zu Destabilität
in Europa.

Regionalisierung und die Verbindung zu den west­
europäischen Regionen können in diesen Staaten
neben den übrigen Maßnahmen mit dazu beitra­
gen, Konflikte und Krisen zu überwinden oder gar
zu vermeiden. Die Ziele müssen sein:

- Minderheitenkonflikte zu verringern oder we­
nigstens zu regeln;

- Wohlstand aufzubauen;
- Armutswanderungen zu begrenzen oder ganz 

zu vermeiden;
- Infrastrukturen zu verbessern;
- Demokratie als Lebensform zu stärken und
- Identitätsgewinne herzustellen.

Die Länder und Regionen können in diesem Be­
reich ihre bereits gegenüber den fünf neuen Bun­
desländern praktizierten Programme ausweiten.
Außerdem können die Erfahrungen aus der Zu­
sammenarbeit der regionalen Kooperation im We­
sten übertragen werden. Nordrhein-Westfalen und

andere Länder praktizieren diese Politik schon seit
längerem mit Erfolg.

VI. „Europa der Regionen“

Die Aussichten scheinen vielversprechend. Den­
noch soll Karl R. Poppers erwähnte Warnung nicht
übersehen bleiben: Wirkt in einem Zeitalter, das
möglicherweise einer Weltinnenpolitik vorangeht,
die Forderung nach Regionalisierung nicht eher
provinziell? Bernhard von Plate stellt die Gegen­
frage: Darf das Verlangen, über sich selbst bestim­
men zu können, „nur vor der Alternative politi­
scher Selbständigkeit oder sezessionistischer Ab­
trünnigkeit gestellt werden“? Vielleicht gibt ein et­
was langfristiger angelegter Ansatz Antwort auf
die Frage nach den Perspektiven der Regionen in
Europa.

Deshalb sei die Feststellung, die bisher in den Auf­
gabenbeschreibungen für die Regionen zu finden
war, wiederholt: „Das neue Europa wird von sei­
nen Bürgern nur akzeptiert werden, wenn es sich
nicht zu einem bürokratischen, zentralistischen
Gebilde entwickelt, sondern historisch gewachsene
Wurzelgeflechte der Menschen durch Berücksich­
tigung der regionalen, unterhalb der nationalstaat­
lichen Ebene existierenden Gegebenheiten auf­
greift und fördert“, schreibt Hermann-Josef
Blanke in „Föderalismus und Integrationsgewalt“.

Regionen wären in diesem Sinne ä la longue vor
allem so zu verstehen, daß sie nicht gleichzusetzen
sind mit den Gebilden, die wir heute als Grafschaf­
ten, Gemeinschaften, Provinzen oder Distrikte be­
nennen. Regionen würden dann bedeuten: Ge­
meinschaften mit ähnlichen Strukturen, die über
die bisherigen Grenzen und über die Grenzen der
jetzigen Mitgliedstaaten hinaus zusammenwach­
sen. Vor allem müßten sich mehrere kleinere Re­
gionen einer oder zwei größeren anschließen oder
sich zusammenschließen. So könnten die Regionen
über Flächen, Strukturen und Kapazitäten verfü­
gen, die Partikularismus vermeiden würden und
vielfältige Gestaltungsfähigkeit zuließen. Überdies
könnten Partnerschaften zu gegenseitiger Entwick­
lung geschlossen werden zwischen gleichartigen
Regionen, die aber geographisch getrennt sind.
Die Steuerungsmechanismen dafür blieben bei den
Regionen, Vermittlungsdienste könnte die Ge­
meinschaft übernehmen. Die Partizipation der Re­
gionen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa an der
Gemeinschaft gelänge dann vielleicht schneller
und umfangreicher. Die neuen Staaten der GUS



westlich Rußlands könnten ebenfalls zur Assozia­
tion eingeladen werden.

Diese Vorstellungen mögen heute noch etwas rea­
litätsfremd wirken. Aber in dieser Zeit der Um­
wälzung würde das Beharren auf alten Grenzen
und Kompetenzen weitaus unrealistischer, ja über­
holt wirken. Vor allem heute, nachdem wie nie
zuvor deutlich geworden ist, daß die jetzigen
Entwicklungen- geradezu nach neuen Formen des 
politischen Miteinander in Ost- und Westeuropa
rufen. Die herkömmlichen Muster und Reaktions­
mechanismen in Politik und Wirtschaft scheinen
zur Problemlösung nicht mehr auszureichen.

Das „Europa der Regionen“ steht erst am Anfang
seiner Handlungs- und Wirkungsmöglichkeiten.
Die Chancen sind nicht schlecht; die Widerstände
sind gleichwohl beträchtlich. Die Regionen kön­
nen für sich am besten dadurch werben, indem sie
pragmatische, bürgemahe Politik machen, die für
die Regionen, für die Politik zwischen den Regio­
nen und für die Gemeinschaft Früchte trägt. Am
augenfälligsten könnte dieses durch eine Partner­
schaft mit den Regionen in Mittel-, Ost- und Süd­
osteuropa gelingen.

Vision, Absichten, Herausforderungen und Auf­
gaben verlangen politisches Handeln der Regionen
und Länder. Es reicht nicht aus, daß sie sich mit
dem Ergebnis von Maastricht zufriedengeben.
Subsidiarität in der erreichten Form, Regionalaus­
schuß und Mitsprache im Ministerrat können le­
diglich als Einstieg in eine Politik für ein „Europa
der Regionen“ angesehen werden. Außerdem
würden sie in der vorliegenden Fassung ganz sicher
nicht ausreichen, um auch nur annähernd den skiz­
zierten Forderungskatalog zu erfüllen. Die vorhan­
denen Instrumente wären einfach zu schwach. Zu­
dem ist zu berücksichtigen, daß längst nicht alle
Regionen über die Rechte zur Mitsprache und Mit­
bestimmung in ihren Staaten verfügen, wie sie un­
seren Bundesländern zustehen.

Folglich sollten die Rechte und Handlungsmög­
lichkeiten der Regionen ergänzend erweitert wer­
den:

- Die jeweiligen innerstaatlichen Beteiligungs­
verfahren müßten zugunsten der Länder, Auto­
nomen Gemeinschaften und Provinzen verbes­

sert werden. In einem zweiten Schritt sollten sie
einander angeglichen werden, um eine gemein­
same und möglichst gleichzeitige Umsetzung
von Regionalpolitik und -Interessen zu ermögli­
chen.

- Der Regionalausschuß müßte zu einer Regio­
nalkammer gewandelt werden. Aus der gele­
gentlichen Beratung sollte Mitbestimmung wer­
den. Die Regionalkammer könnte dadurch zu 
der offiziellen Interessenvertretung der Regio­
nen Europas werden. Die Regionen verlören
den Status als Lobbyisten; sie würden formell
und mit gesicherten Rechten mitwirken.

- Die Vertreter der Länder, Regionen und Pro­
vinzen könnten einen ständigen Sitz und ein all­
gemeines Mitspracherecht im Ministerrat erhal­
ten. Sie könnten dadurch grundsätzlich die 
Politik in der Gemeinschaft mitbestimmen und
somit frühzeitig regionale Interessen vertreten.
Auch der Europäische Rat sollte durch einen
oder mehrere Vertreter der Regionen mit Sitz
und Stimme erweitert werden.

Vor diesen Forderungen steht die Aufgabe, die de­
mokratische Mitbestimmung in Europa auszudeh­
nen. Die Rechte des Europäischen Parlaments
müssen erweitert werden, um parlamentarische
Mitwirkung, Initiativrecht und Kontrolle zu er­
möglichen. Dadurch erhalten seine Mitglieder
wirkliche politische Gestaltungsmöglichkeiten für
die Menschen, die sie in der Gemeinschaft vertre­
ten. Infolgedessen können auch regionale Interes­
sen direkter umgesetzt werden.

Diese Ziele müssen von den Regionen gemeinsam
mit allen anderen Institutionen verfolgt werden.
Ein schnelles Umsetzen ist bei der Unbeweglich­
keit der Gemeinschaft und bei Berücksichtigung
der nationalen Eigenarten in Europa nicht wahr­
scheinlich. Die Hindernisse dürfen aber nicht dazu 
führen, das „Europa der Regionen“ auf die lange
Bank zu schieben. Die Herausforderungen, wie sie
zuvor geschildert wurden, dulden keinen Auf­
schub. Vor allem deshalb nicht, weil die Lasten
und die Folgen einer Destabilität in Europa nicht
teilbar sind. Aber nicht nur die Risiken fordern
alle Regionen, auch die Chancen und Perspektiven
zwingen sie geradezu zum gemeinsamen und abge­
stimmten Vorgehen.



Hans Schauer: Wir brauchen eine neue Europapolitik.
Zu einer notwendigen Debatte über Struktur und Ziele der Europäischen Gemeinschaft

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/92, S. 3-15

Unsere Europapolitik ist zu ideologisiert. Sie bedarf einer neuen, realistischen Kursbestimmung. Den Euro­
päischen Bundesstaat wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Die These von der Verwerflichkeit und Ent­
behrlichkeit des Nationalstaats ist nicht haltbar. Es war nicht der Nationalstaat, der Europa in die Katastro­
phe führte, sondern der totalitäre NS-Staat. Die Europäische Gemeinschaft bezieht ihre demokratische
Legitimität nach wie vor aus den Nationalstaaten. Deren demokratische Grundordnung darf durch den
Einigungsprozeß nicht gefährdet, ihre Parlamente müssen vielmehr gestärkt und vermehrt in die legislative
Arbeit der EG einbezogen werden. Das Europäische Parlament, das wichtige Kontrollfunktionen besitzt,
kann allerdings die nationale demokratische Willensbildung auch auf Teilgebieten nicht ersetzen.

Die jetzige Rechtsetzungspraxis der Gemeinschaft führt zunehmend zu Zentralisierung und Bürgerfeme.
Dem gilt es entgegenzuwirken, u.a. durch eine rigide Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der Gemeinschaft
und den Mitgliedstaaten. Wir müssen uns von dem irrigen Gedanken trennen, daß grenzübergreifende
Aufgaben nur durch suprastaatliche Institutionen erfüllt werden können. Zahlreiche ineffektive Gemein­
schaftspolitiken, wie z.B. die Agrarpolitik, beweisen das Gegenteil.

Wir brauchen eine vorurteilslose öffentliche Diskussion, nicht nur über die Wirtschafts- und Währungs­
union, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und andere Problemfelder, sondern gerade auch über
die grundsätzliche Kursbestimmung unserer Europapolitik. Wer ein starkes Europa will, darf sich dieser
Aussprache nicht entziehen. Führen wir sie nicht, besteht die große Gefahr, daß die institutioneile Entwick­
lung der Gemeinschaft und ihre Akzeptanz durch die Bürger mehr und mehr auseinanderklaffen und dies
den Bestand der Gemeinschaft selbst gefährdet.

Stefan von Senger und Etterlin: Das Europa der Bürokraten. Zentralismus,
Partikularismus und die Rolle des Nationalstaates
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/92, S. 16-27

Der eigentliche Grund für das dänische „Nein“ zum Maastrichter Unionsvertrag war nicht eine antieuropäi­
sche Haltung, sondern die Kritik an einem immer größeren Zentralismus in Europa. Dieser Zentralismus
wird zielstrebig von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vorangetrieben. In Namen der „Inte­
gration“ erweist sich das Instrument der „Harmonisierung“ der europäischen Standards,und Normen als
Hauptwaffe gegen nationale Eigenständigkeiten. Die Umverteilungsmechanismen der EG sichern dabei
den europäischen Behörden eine jeweils partikulare Akzeptanz. Der Deutsche Bundestag ist unfähig, die­
sen Prozeß zu kontrollieren. Die Integration ist bisher ein rein gouvemementaler Prozeß.

Die Schaffung eines Europaministeriums in Deutschland wäre eine ebenso illusionäre Antwort auf den
europäischen Zentralismus wie die schon erfolgte Einsetzung des Europaausschusses im Bundestag. Ge­
nauso problematisch ist die Stärkung des Einflusses der Bundesländer, da ihre Stimmenvielfalt den deut­
schen Einfluß schwächt und das von ihnen propagierte „Europa der Regionen“ die Brüsseler Zentralmacht
nur noch mächtiger machen wird.

Was not tut, sind Regeln, die das Ausufem der europäischen Bürokratie auf allen Ebenen einschränken,
beispielsweise: Der Kommission muß das Initiativrecht genommen werden; Haushaltsmittel dürfen auf
europäischer Ebene nur ausgegeben werden, wenn dem auf nationaler Ebene entsprechende Einsparungen
gegenüberstehen; der Europäische Gerichtshof muß das Verwaltungsgebaren der Kommission überprüfen,
nicht das der Mitgliedstaaten. Das gemeinsame Europa muß sich langsamer, organischer und im freieren
Spiel der Kräfte entwickeln.



Christa Randzio-Plath, Deutschland und Frankreich zwischen Maastricht und dem
Binnenmarkt
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/92, S. 28-35

Wegbestimmend für die Geschichte der europäischen Einigung waren die deutsch-französischen Beziehun­
gen. Immer wieder bewiesen sie ihre Elastizität, und immer wieder retteten sie - bei allen Rückschlägen -
die europäische Integration. Heute scheint das Verhältnis im Zeichen von Binnenmarkt und deutscher
Einheit nicht einfacher geworden zu sein. Frankreich sieht seine Sonderrolle gefährdet und setzt auf die
europäische Integration als einen Hebel, deutsche Hegemonie in Europa möglichst zu verhindern. Die
Wirtschafts- und Währungsunion ist dabei von zentraler Bedeutung. Es gibt auch Interessenkonflikte zwi­
schen den beiden Staaten, wie in der Wirtschafts- und Währungs- sowie der Industriepolitik oder in der
Sicherheitspolitik. Dennoch bleiben diese Beziehungen der Motor der europäischen Integration. Diese In­
tegration wird dringend gebraucht, um zur Stabilisierung von Konfliktregionen und zu einem weltweiten
Interessenausgleich beizutragen. Dazu fehlt es aber gerade heute in beiden Staaten an einer stärkeren Euro-
päisierung von Politik und politischem Bewußtsein.

Franz H. U. Borkenhagen: Vom kooperativen Föderalismus zum „Europa der Regionen“
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 42/92, S. 36-44

Der Föderalismus gewinnt in Europa an Boden. In den Ländern, Regionen, Autonomen Gemeinschaften
und Provinzen regt sich eigenständiges Denken und Handeln. Sichtbarer Ausdruck dafür ist der Raum, den
ihre Wünsche und Anhegen bei den Regierungskonferenzen zur Politischen Union und zur Wirtschafts- und
Währungsunion gehabt haben.

Dazu haben die deutschen Länder ganz wesentlich beigetragen. Schon frühzeitig hatten sie auf ihre Mitspra­
che und ihre Mitwirkung gepocht. Ausgangspunkt war die von allen Ländern geteilte Überzeugung, daß
sich ein immer stärker zusammenwachsendes Europa nur nach den Prinzipien des Föderalismus und der
Subsidiarität gestalten läßt. Länder, Regionen und Autonome Gemeinschaften sind unverzichtbare Bau­
teile des neuen Europäischen Hauses.

Die Länder sind Motoren des europäischen Integrationsprozesses. Es geht ihnen nicht um die Durchsetzung
oder Bewahrung von Partikularinteressen; für sie ist Regionalisierung vielmehr ein notwendiges Mittel ge­
gen Zentralismus, Bürokratismus und Neonationalismus. In Europa muß die Zusammenarbeit zwischen
den Regionen, Ländern und Autonomen Gemeinschaften ausgebaut werden. Vor allem die Regionen in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa müssen dazu eingeladen werden. Am Ende dieses Prozesses könnte ein
„Europa der Regionen“ stehen.


